
236 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

10. 3. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 

1957 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kriegsopferversorgun~sgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 172/1957, 261/1957, 289/1959, 319/1961, 218.' 
1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 305/1964, 
83/1965, 7/1967, 258/1967, 21/1969, 204/1969, 
350/1970 und 316/1971 wir.d wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 3 des § 4 hat zu lauten: 

,,(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn 
für sie auch nur eine Versorgungsleistung (§ 6) 
zuerkannt worden ist, für immer, un·d zwa'r auch 
bei der Inanspruchnahme j.eder ande·ren Versor
gungsleistung (§ 6) als Dienstbeschädigung im 
Sinne des Ahs. 1. Dies gilt jedoch nicht für die 
Zuerkennung einer Hilflosenzulage und eines Zu
schusses zu den Kosten für DiätverpfIegung." 

2. Die Z. 1 des § 6 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,1. BeschädigtenreQte, SchweI1S'tbeschädigtenzu
lage, Frauenzulage, Kinderzulage, Pflegezulage, 
Blindenzulage, Hilflosenzulage, Führhundzulage, 
Zuschuß zu den Kost,en für Diätyerpflegung;" 

rung der ErwC!'bsfähigkeit von 30 v. H. bis 
80 v. H. ist die Grundrente aus den folgenden 
Hundertsätzen des jeweiligen Betrages der Grund
rente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte zu 
berechnen. 

dMinEderunbg I b' 3 J . 1973 1 vom t. Juli 1973 1 vom 1. Juli 1974 
er, .rwer s- 1S 0, um bis 30. Juni 1974 an' 
falugkelt 

30v. H, 7"81 v. H. 9'06 v. H. 12'0 v, H. 
40v. H. 10'43 v. H. 11'99 v, H. 18'0 v. H. 
50v,H. 23'17 v. H. 26'92 v. H, 30'0 v. H. 
60v. H. 30'36 v. H. 34'10 v, H. 40'0 v; H, 
70 v. H. 47"60 v. H. 51'34 v. H. 55'0 v. H. 
80 v. H. 61'09 v. H. 65'00 v. H. 65'0 v. H. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ~st vom Ersten 
des Monates an, in ,dem mänilIiche Schwerbe
schädigte das 60. und weibliche Schwerlbeschädigte 
das 55. Lebensjahr voUenden, um 66 S zu er
höhen. 

(3) An die Stelle der in den Abs. 1 und 2 an
geführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1973 und in ,der Folg.e vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedach,tnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge." 

5, Der vorletzte Satz des § 13 Abs. 4 hat zu 
lauten: 

3. Die Z. 1 des § 6 Abs, 2 hat zu lauten: "Bei Empfängern einer Beschädigtenrent,e ent
,,1. Hinterbliebenenrente, Hilflosenzulage, Zu- sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 

schuß zu den Kosten für Diätverpflegung;" von 50 v. H.ist ein Betrag im 
Ausmaß von ,., ........ ,., ... . 10 v.H., 

4. § 11 hat zu lauten: von 60 v. H. ist ein Betra:g im 

,,§ 11. (1) Die Grundrente für erwerbsunfähige Ausmaß von ....... , .. ,." .. ,. 15 v,H., 

Schwerbeschädigte (§ 9 Abs. 2) beträgt monatlich von 70 Y. H. ,ist ein Betrag im 
1601 S. Für die Beschädigten mit einer Minde- Ausmaß von , ...... ".,.",.:" 20 v,H" 
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von 80 v. H. ·ist ein Betrag im 
Ausmaß von .................. 25 v. H., 

von 90 v. H. und mehr ist ein Betrag im 
Ausmaß von .................. 30 v. H., 

bei Empfängern einer Hinterbliebenenrente ein 
Betrag im Ausmaß von 25 v. H. von dem auf 
Grund des Einheitswertes -ermit~eken Einkom
men ahzusetzen." 

6. Im Abs. 5 des § 13 sind die Za,hlen ,,12" und 
,,6" durch die Zahlen ,,10" und ,,5" zu ersetzen. 

7. Nach § 13 ist als § 14 einzufügen: 

,,§ 14. (1) Schwerbeschädigten ist wegen der 
ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Aus
gaben für eine ihnen verordne~e Diätverpflegung 
auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 12 ein Zu
schuß zu gewähren, wenn ,die Diätverpflegung 
wegen einer der aufgezählten Erkrankungen er
fordedich ist. Der Zuschuß beträgt bei Diät
verpflegung wegen Zuckerkrankheit 100 S monat
lich, wenn aber ,die Einschätzung nach den' zu 
§ 7 Ahs. 2 auf.gestellten Richtsätzeneine Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 50 v. H. oder 
60 v. H. hedingt, 200 S monatlich, und, wenn 
die Einschätzung eine Minderung der Erwerbs
fähigkeit von 70 v. H. oder mehr hedingt, 
300 S monatlich. Für chronische Erkrankungen 
des Magens, ,des Darmes, -der Gallenblase un,d 
Leber ist ein ZUiSchuß nur zu gewähren, wenn 
der Leidenszustand nach den zu § 7 Abs. 2 auf
gesllellten Richtrsätz-en eine Minderung ,der Er
werbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 v. H. 
bedingt. Dieser Zuschuß beträgt 100 S monatLich. 
Ahsetzungen vom Einkommen (§ 13) wegen 
außergewöhnlicher Ausgaben info,lg.e Diätver
pflegung sind nicht zulässig. Treff'en mehrere 
Ansprüche auf einen Zuschuß auf Grund ver
schiedener Versorgungsleistungen zusammen,; so 
gebührt dieser Zuschuß nur zu einer Versorgungs
leistung. -

(2) An die Stelle der im Ahs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 verviel
fachten Beträge." 

8. Der Abs. 4 des § 18 hat zu lauten: 

,,(4) Die Pflegezulage beträgt monatlich in der 

Stufe vom 1. Juli 1972 I vom 1. Juli 1973 an bis 30. Juni 1973 

I 1517 S, 2162 S, 
II 2276 S, 3243 S, 
III 3680 S, 4325 S, 
IV 4675 S, 5407 S, 
V 5669 S, 6487 S. 

An die SteHe der in der ersten Spalte angeführten 
Beträge trellen mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und an die Stelle der inder zweiten Spalte angec 
führten Bet·räge mit Wirkung vom 1. Juli 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 verviel
fachten Beträge." 

9. Der zwe~te Satz des § 19 Abs. 4 hat zu 
lauten: 

"Erfol'1dert der Verlust des Sehvermögens im 
Zusammenwirken mit anderen Gebrechen er
höhte Pflege und W;1Ir.llung, so ist die BIindenzu
lage für Blinde auf d;1ls Ausmaß der Stufe IV, für 
praktisch Blinde auf das Ausmaß ·der Stufe III 
oder IV der Pflegezulage zu erhöhen." 

10. Der Ahs. 3 des § 29 hat zu lauten: 

,,(3) Die ß.eschädigtenrente wird während einer 
mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehand
lung weiter geleiJStet,doch ~steine hereits zuer
kannte Pflegezulage (§ 18) oder Hilflosenzulage 
(§ 18 a) oder ein ber-eits zuerkannter Zuschuß zu 
den Kosten für Diätverpflegung (§ 14) mit dem 
ersten Tage des auf den Beginn der Heilbehand
lung folgenden vierten Monates einzustellen und 
erst für den Monat wieder zu leisten, in dem die 
Heilbehandlung heendet wurde. Hat ein Be
schädigter für unterhaltsherechtigt'e Angehörige 
nicht zu sorgen, ist eine bereits zuerkannte Zu
satzrente auf die gleiche Dauer einzustdlen. Eine 
während einer mit voller Verpflegung verbunde
nen Heilhehandlung beantragte Pflegezulage oder 
Hilflosenzulage oder ein beantragter Zu schuß zu 
den Ko~ten für Diätverpflegung ~st beim Zu
treffen der sonstig-en Voraussetzungen frühestens 
vom Erst·en ·des Monates an zu lei~en, in dem 
die Heilbehandlung beendet wurde. Das gleiche 
gilt für -den Anspruch auf Zusatzrente für Be
schädigte, ,die für keine unterhaltsberechtrgten 
Angehörigen zu sorgen halben." 

11. Die Ahs. 2, 3 und 4 des § 35 haben zu 
lauten: 

,,(2) Die Grundrente betr~gt mona1:lich, 
a) insolange -die Witwe erwel'bsunfähig ist 

oder wenn sie das 55. Lehensjahr vollendet 
oder für wenigstens zwei waisenrentenbe
rech,tigte Kinder zu .sorgen hat, sowie für 
Witwen nach Empfängern einer Pflegezu
lage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) 445 S 
und vom 1. Jänner 1973 an 463 Si 

b) insolange die Witwe für ein waisenrenten
berechtigtles K!ind zu sorgen'hait, 328 Si 

c) wenn die Witwe das 45. Lebensjahr voll
endet hat, 250 Si 

d) für alle anderen Witwen 142 S. 

Die wegen der Sorge für w~senrentenberechtigte 
Kinder nach lit. a oder b erhöhte Grundrente 
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gebührt auch ,dann, wenn eine Warsenrente wegen Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage hat
Vollendung ,des 18. Lebensjahres (§ 3.9), wegen ten, ist der Anspruch auf Elternrente auch dann 
Erlangungder Se1bsterhaltungsfähigkeit oder gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer 
wegen Verehelichung ,der Wüse {§ 41 Abs. 1 und Dienstbeschädigung war." 
2) oder wegen A:blebens der Warse weggefallen 
ist oder wegfällt.' 16. § 46 hat zu lauten: 

(3) Die Zusa<tzr,ente ~st - aJbgesehen von ,der 
im Albs. 6 enthahenen Reg.elung - auf. Antrag 
und in dem AUlSmaß zu zahlen, aLs daJs monatliche 
Einkommen (§ 13) der Witwe ohne Berücksich,ti
gung ,der Grundrente den jeweiligen Betrag des 
Richtsatzes für Pensionsherechtigte auf Witwen
pen!>ion gemäß § 292 Albs. 3 'erster Satz lit. b 
des Allgemeinen Sozialvernicherungsg·esetzes nicht 
err,eicht; diese Grenze erhÖht Isich für jedes 
wa~senr,entenberechtigte Kind, für das ,die Witwe 
zu 'Sorgen ha!t, um ,den jeweiligen ~m § 292 Ahs. 3 
zweiter Sa;tz des Allgemeinen Sozi~lv'ersicherungs
gesetzes für ein Kind vorgesehenen Betrag. 

(4) An die Stelle der im Abs. 2 angeführten 
Beträge von 463 S, 328 S, 250 Sund 142 S treten 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines jeden Jah~es die unter 
Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Beträge." 

12. In den Abs. 1 und 2 des § 36 haben jeweils 
die Worte "oder Blindenzulage" zu entfallen. 

13. Der Abs. 3 des § 38 hat zu lauten: 

,,(3) Im Falle der Wiederverehdichung mit 
einem Schwerbeschädigten erlischt der Anspruch 
auf Witwenversorgung nicht, eine zur Witwen
rente geleistete Zulage (§ 35 a) ist jedoch auf die 
Dauer dieser Ehe einzustellen. Frauen, deren 
Anspruch auf Witwenversorgung unter der Wirk
samkeit des Invalidenentschädigungsgesetzes oder 
der bis 31. Dezember 1949 lin Geltung gestande
nen versorgungsrechtIichen Vorschriften wegen 
Wiederverehdichung mit einem Beschädigten er
loschen ist, erhalten, wenn die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (§§ 7, 8) des zweiten Ehemannes 
mit mindestens 50 v. H. festgestellt wird oder 
festgestellt ,ist, Wiitwenversorgung nach diesem 
Bundesgesetz. Die Versorgungsleistung wird frü
hestens mit dem Antragsmonat fänig." 

14. Die Abs. 1 und 4 des § 42 habe~ zu lauten: 

,,(1) Die Waisenrente beträgt monatLich für 
einfach verwaiste Waisen 289 S und für Doppel
waisen 575 S. 

(4) An die Stelle der Iim Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 verviel
fachten Beträge." 

15. Der Abs. 1 des § 45 hat zu lauten: 

,,(1) Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis 
zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente für 

,,§ 46. (1) Die Elternteilrente beträgt monat
lich 20'36 v. H., vom 1. Juli 1973 an 28 v. H. 
und die Elternpaarrente 4079 v. H., vom 1. Juli 
1973 an 52 v. H. des jeweiligen Betrages der 
Grundrente (§ 11 Abs. 1) eines erwerbsunfähigen 
Schwerbeschädigten. Die sich hieraus ergebenden 
Beträge sind um ein Fünftel zu erhöhen, wenn 
die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kinder oder 
das einz'ige :K!ind durch eine Dienstbeschädigung 
verloren haben. Eltern nach Schwerbeschädigten, 
die bis zum Tod Anspruch auf die Beschädigten
rente für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflege
zulage hatten, ist der Anspruch 'auf Erhöhung der 
Elternrente auch dann gewahrt, wenn der Tod 
nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur inso
weit zu zahlen, als das monatliche Binkommert 
(§ 13) der Eltern den Betrag von 2094 S bei 
Elternteilen und von 2498 S bei Elternpaaren 
nicht erreicht. Diese Einkommensgrenzen er
höhen sich auf 2149 Sund 2609 S, wenn die 
Eltern zwei oder mehr Kinder oder das einz,ige 
:K!ind durch eine Dienstbeschädigung verloren 
haben. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ,ist insoweit 
zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Eltern bei Elternteilen den Betrag von 760 S 
und bei Elternpaaren den Betrag von 1062 S 
nicht erreicht. Wenn und insolange die Eltern 
über kein Einkommen (§ 1'3) verfügen, sind' die 
angeführten Beträge bei Elternteilen um 300 S 
und bei Elternpaaren um 450 S zu erhöhen. 

(4) An die Stelle der in den Abs. 2 und 3 ange
führten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jän
ner 1973 und in der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge." 

17. Nach § 46 a ist als § 46 beinzufügen: 

,,§ 46 b. (1) Hinterbliebenen ist wegen der 
ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben 
für eine ihnen verordnete Diätverpflegung auf 
Antrag zur Zusatirente gemäß § 35 Abs. 3, 
zur W~twenbeihilfe gemäß § 36 Abs. 2, zur 
erhöhten Waisenrente und Waisenbeihilfe gemäß 
§ 42 Abs. 3 und zur Elternrente gemäß § 46 ein 
Zuschuß zu gewähren, wenn die Diätverpflegung 
wegen einer der aufgezählten Erkrankungen 
erforderlich ist. Der Zuschuß beträgt bei Diät
verpflegung wegen Zuckerkrankheit 100 S monat
lich, wenn aber die Einschätzung nach den zu 
§ 7 Abs. 2 aufgestellten Richtsätzen eine Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 50 v. H. oder 
60 v. H. bedingt, 200 S monatLich, und, wenn 

2 
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die Einschätzung eine Minderung der Erwerbs
fähigkeit von 70 v. H. oder mehr bedingt, 300 S 
monatIich. Für chronische Erkrankungen qes 
Magens, des Darmes, der Gallenblase und Leber 
.ist ein Zuschuß nur zu' gewähren, wenn der 
Leidenszustand nach den zu § 7 Abs. 2 auf
gestellten Richtsätzen eine Minderung der Er
werbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 v. H. 
bedingt. Dieser Zuschuß beträgt 100 S monat
Iich. Absetzungen vom Einkommen (§ 13) wegen 
außergewöhnlicher Ausgaben infolge Diätverpfle
gung sind nicht zulässig. Treffen mehrere An
sprüche auf einen Zuschuß auf Grund verschiede
ner Versorgungsleistungen zusammen, so gebührt 
dieser Zuschuß nur zu einer Versorgungsleistung. 
§ 29 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(2) An die Stelle der ~m Abs. 1 angeführten 
Beträge treten m.it Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 ver
vielfachten Beträge." 

18. Der Abs. 3 des§ 47 hat zu lauten: 

,,(3) Ist der Tod eines Schwerbeschädigten 
nicht die Folge einer Dienstbeschädigung oder 
stlirbt ein Hinterbliebener, der bis. zum Tod 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente hatte, so 
wird ein Sterbegeld in halber Höhe des sich aus 
Abs. 2 ergebenden Betrages gewährt. Hatte der 
Schwerbeschädigte bis zum Tod Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf 
eine Pflegezulage, so ist der Anspruch auf Sterbe
geld nach Abs. 2 auch dann gewahrt, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war." 

19. Nach Abschnitt IX des I. Hauptstückes 
ist als Abschnitt IX a einzufügen: 

"ABSCHNITT IX a 

B e zug s b e r e c h ti gun gun d F 0 r t s e t
zung des Verfahrens im Falle des 
Todes des Anspruchsberechtigten 

§ 48 a. (1) Ist ,im Zeitpunkt des Todes des 
Anspruchsberechtigten eine fällige. Geldleistung 
noch nicht ausgezahlt, so sind, sofet;n in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nach
einander der Ehegatte, die leibIichen :K!inder, die 
Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mut
ter, .die Geschwister bezugs berechtigt, alle diese 
Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem 
Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes 
unterhaltspflichtig oder unterhaltsberechtiigt 
waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen 
Teilen anspruchsberech\)igt. Sind solche Personen 
nicht vorhanden, so fällt die noch nicht aus
gezahlte Geldleistung in den Nachlaß. 

(2) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtligten das Versorgungsverfahren 
noch nicht abgeschlossen, so sind zur Fortsetzung 
des Verfahrens nacheinander der Ehegatte, die 
leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkin
der, der Vater, die Mutter,' die Geschwister 
berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn 
sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur 
Zeit seines Todes unterhaltspflichtig oder unter
haltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit 
seines Todes in häusIicher Gemeinschaft gelebt 
haben. Sind solche Personen nicht vorhanden, so 
~ind die Rechtsnachfolger des Verstorbenen zur 
Fortsetzung des Verfahrens berechtigt." 

20. Dem Abs. 1 des § 49 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Der Versorgungsberechtigte (Versorgungswer
ber) hat alle für ihn und für eine allfällige 
Begleitperson sowie für die Beförderung notwen
diger Hilfsmittel oder des Führhundes in Be~ 
tracht kommenden Tar,ifermäßigungen in An
spruch zu nehmen." 

21. Der Abs. 2 des § 49 hat zu lauten: 

,,(2) Zu den Reisekosten zählt' auch der Mehr
aufwand für Verpflegung und Nächtigung sowie 
die Entschädigung für Zeitversäumnis. Der Ersatz 
des Mehraufwandes sowie die Entschädigung für 
Zeitversäumnis sind jeweils in dem für Zeugen 
nich dem Gebührenanspruchsgesetz 1965, BGBl. 
Nr. 179, vorgesehenen Ausmaß zu leisten." 

\ 22,. Der erste Satz des § 51 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß §§ 18 
bis 20 sowie. die Zuschüsse gemäß § 14 werden 
mit dem Monat fällig, ,in dem die Voraussetzun
gen für die Zuerkennung erfüllt sind, frühe
stens jedoch mit dem Monat, in dem der An
spruch geltend gemacht wurde." 

23. Der erste Satz des § 51 Abs. 2 hat zu 
lauten: 

"Die Hinterbliebenenrenten, die Zulagen gemäß 
§§ 35 a und 46 a sowie die Zuschüsse gemäß 
§ 46 b und die Beihilfen (§ 36 Abs. 2, § 43 Abs. 2 
und 3) werden mit dem Monat fäHig, in dem die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung erfüllt 
.sind, frühestens mit dem Monat, der auf· den 
Sterbetag der Person folgt, nach der der An
spruch geltend gemacht wurde." 

24. Der erste Satz des § 52 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Die Bes,chädigtenrenten, die Zulagen gemäß den 
§§ 11 a und 16 bis ,20, die Zuschüsse gemäß § 14, 
die Hinterbliebenenrent~n einschließlich der Zu
lagen gemäß den §§ 35 a und 46 a, der Z~schüsse 
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gemäß § 46 b und der Beihilfen (§ 36 Abs. 2, 
§ 43 Abs. 2 und 3) sind für die Dauer des 
ungeänderten Bestandes ihrer tatsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen unbefristet zuzu-
erkennen." 

25. Die Z. 3 und 4 des § 52 Abs. 3 haben zu 
lauten: 

,,3. die Bestimmungen der Z. 1 und 2' gelten 
sinngeIpäß für Schwerstbeschädigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen" Blindenzulagen 
und Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpfle
gung (§§ 11 a, 18, 18 a, 46 a, 19, 14 und 46 b) 
bei Veränderungen im Zustande der für die 
Ermittlung der Summe der Hundertsätze maß
gebenden einzelnen Dienstbeschädigungen, bei 
Veränderungen im Zustande der Hilflosigkeit 
oder Blindheit oder des Leidenszustandes, der 
Diätverpflegung erforderlich macht; 

4. die Neubemessung einer vom Einkommen 
abhängigen Versorgungsleistung, die auf Grund 
der alljährlichen Pensions- und Rentenanpassung 

~ oder der Anpassung von Einkommensbeträgen 
gemäß § 13 Abs. 8 oder der Knderung der 
Bewertungssätze gemäß § 13 Abs. 9 erforderlich 
ist, wird mit dem Ersten des Monates wirksam; 
in dem die Einkommensänderung eingetreten 
ist. " 

26. § 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. Die Versorgungsberechtigten sind ver
pflichtet, jede iihnen bekannte Veränderung in 
den rechtlichen Voraussetzungen für den Renten
bezug, die den Verlust oder eine Minderung ,ihres 
Anspruches begründet, binnen zwei Wochen dem 
zuständigen Landesinvalidenamt (§ 79) anzuzei
gen. Für den aus der Unterlassung der Anzeige 
erwachsenden Schaden ist der Versorgungsberech
tigte oder sein gesetzlicher Vertreter ersatzpflich-, 
tig. Einkommensänderungen, die auf Grund der 
alljährlichen PeJtsions- und Rentenanpassung ,in 
der Sozialversicherung bewirkt werden, unter
liegen nicht der Anzeigeverpflichtung." 

27. Der letzte Satz des § 55 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Ansprüche auf Pflegezulage oder Blindenzulage 
(§§ 18, 19), Hilflosenzulage (§§ 18 a und 46 a), 
Zuschuß (§§ 14 und 46 b), Führhundzulage (§ 20), 
Sterbegeld (§ 47) soWlie auf das Kleider- und 
Wäschepauschale (Abschnitt VII der Anlage zu 

. §§ 32 und 33) können weder verpfändet noch 
gepfändet werden." 

28. Der Abs. 1 des § 55 a hat zu lauten: 

,,(1) Können Personen;' denen nach den Be
soimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen 
zustehen, den Ersatz des Schadens, der ,ihnen 
durch einen Unfall oder ein' sonstiges Ereignis 

erwachsen ist, auf Grund anderer Rechtsvor
schriften beanspruchen, so geht dieser Anspruch 
auf den Bund ,insoweit über, als dieser aus diesem 
Anla:ß Leistungen zu erbringen hat. Dies gilt nicht 
für den Anspruch auf Schmerzengeld." 

29. Die Abs. 2 und 3 des § 56 haben zu 
lauten: 

,,(2) Schwerbeschädigten, die nach Abschluß 
der Heilbehandlung infolge einer Dienstbeschädi
gungin ihrer Erwerbsfähigkeit dauernd um nl1in
destens 70 v. H. gemindert, arbeitsunfähig und 
s,tändig besonderer Wartung bedürftig sind und 
keine Famjl.ienangehörigen haben, die für ihre 
Wartung und Pflege sorgen können, kann auf 
Antrag die Umwandlung der Beschädigtenrente 
durch Unterbringung in einem Alters- oder 
Pflegeheim oder in einer anderen geeigneten Ein
richtung bewilligt werden. 

(3) Für, die Dauer der Rentenumwandlung 
nach Albs. 1 oder 2 sind den Sch:werbeschädigten 
die Beschädigtenrente, die Schwerstbeschädigten
zulage (§ 11 a), die Kinderzulage (§ 16), die 
Frauenzulage (§ 17) und der Zuschuß zu den 
Kosten für Diätverpflegung (§ 14) nicht zu zah
len; eine Pflegezulage (§ 18), Hilflosenzulage 
(§18 a) oder Blindenzulage (§ 19) ist in halber 
Höhe weiter zu leisten. An Stelle der umge
wandelten Beschädigtenrente trägt der Bund ,in 
den Fällen des Abs. 1 die Kosten der weiteren 
Anstaltspflege, bei Aufnahme in den Verpflegs
stand eines Alters- oder Pflegeheimes oder einer 
anderen geeigneten Einflichtung (Abs. 2) die 
Kosten der Unterbringung. Schwerbeschädigte, 
deren Rente gemäß Abs. 1 oder 2 umgewandelt 
wurde, haben Anspruch auf ein Taschengeld von 
monatlich 583 S; für einzelne Tage ist ein Drei
ßigstel dieses Betrages zu leisten. Das Taschen
geld ist auf Antrag um den Betrag von monat
lich 300 S zu erhöhen, wenn und ,insolange der 
Schwerbeschädigte über kein sonstiges Einkom
men (§ 13) verfügt. An die Stelle der Beträge 
von 583 Sund 300 S treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1973 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge." 

30. Der letzte Satz des § 58 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Beschädigtenrenten entsprechend einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 30 v. H. oder 
40 v. H., Witwenrenten gemäß § 35 Abs. 2 
lit. d, Zusatzrenten, Zulagen gemäß § 35 a, ~in
derzulagen, Frauenzulagen, Pflegezulagen, Blin
denzulagen, Führhul1'dzulagen, Schwerstbeschä·dig
tenzulagen, Hilflosenzulagen und Zuschüsse zu 
den Kosten für Diätverpflegung sind nicht abfer
tigungsfähig. " 
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31. Dem § 59 ,ist als Abs. 4 anzufiigen: 

,,(4) W~rd eine Beschädigtenrente nach Aus
zahlung einer Abfertigung wegen Verminderung 
des Grades der Erwerbsfähigkeit erhöht, gelten 
die Bestimmungen über den abgefertigten, Ren
tenteil nach § 59 Abs. 1 nicht für den sich jeweils 
aus der Neueinschätzung der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit ergebenden Erhöhungsbetrag. " 

32. Die überschrift des Abschn~ttes XVII ~ 
des r. Hauptstückes hat zu lauten: 

"A n pas s u n g von Ver SOl' gun g sie i
s tun gen und Ein kom m e n s b e t I' ä gen" 

33. Im Abs. 2 des § 63 haben die Zahlen 
,,18", ,,56" und ,,66" zu entfallen. 

34. Die Abs. 4 und 5 des § 63 haben zu 
lauten: 

,,(4) Die Bescimmungen der Abs. 2 und 3 
finden auf die in den §§ 11, 12, 14, 35 Abs. 4, 
42, 46, 46 b, 56 und 73 angeführten Beträg~ mit 
der Einschränkung Anwendung, daß die tim § 12 
angeführten Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1972 und die in den §§ 11, 14, 35 
Abs. 4, 42, 46, 46 b, 56 und 73 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1973 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu 
legen sind. 

(5) Die Anpassung der im § 18 angeführten 
Beträge ist in der Weise vorzunehmen, daß die 
mit 1. Juli 1972 festgesetzten Beträge am 1. Jän
ner 1973 mit dem Anpassungsfaktor für das 
Kalenderjahr 1973 und die mit 1. Juli 1973 
festgesetzten Beträge mit dem Anpassungsfaktor 
für das Kalenderjahr 1973 und am 1. Jänner 
1974 mit dem Anpassungsfaktor für das Kalen
derjahr 1974 zu vervielfachen sind. Mit Wir~ 

_ kung vom 1. Jänner 1975 und :in der Folge 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
sind die Beträge mit dem Anpassungsfaktor 
gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. Der Verviel
fachung sind jeweils die für das vorangegan
gene Jahr ermittelten Beträge zugrunde zu 
legen. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwenden." 

35. Der bisherige Abs. 5 des § 63 erhält die 
Bezeichnung Abs. 6. , 

36. Der bisherige Abs. 6 des § 63 erhält die 
Bezeichnung Abs. 7 und hat zu lauten: 

,,(7) Die sich aus Abs. 2, 3, 4 und 5 ergebenden 
Beträge sind alljährlich durch Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung festzu
stellen. Das gleiche gilt für die nach § 11 Abs. 1, 
§ 42 Abs. 3 lit. a, bund c sowie nach § 46 
Abs. 1 errechneten und gerundeten Beträge." 

37. Der bisherige Abs. 7 des § 63 erhält die 
Bezeichnung Abs. 8 und hat zu lauten: 

,,(8) Die Anpassung von Versorgungsleistungen 
ist von Amts wegen vorzunehmen." 

38. § 66 hat zu lauten: 

,,§ 66. Beschädigtenrenten und Hinterbliebe
nenrenten sind am Ersten eines jeden' Monates 
oder, wenn der Monatserste auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag oder auf den Karfreitag 
fällt, am vorhergehenden Werktag !im voraus 
zahlbar. Wenn jedoch der dem Bezugsberechcig
ten anzuweisende monatliche Betrag die jeweilige 
Höhe der Grundrente für Beschädigte entspre
chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 40 v. H. (§ 11 Abs. 1) nicht übersteigt, kann 
die Rente am 1. Jänner und am 1. Juli halb
jährLich im voraus gezahlt werden. Krankengeld 
und Familien(Tag)geld sind wöchentmch im nach
hinein zahlbar." 

39. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. Die den Versorgungsberechtigten nach 
diesem Bundesgesetz gebührenden in Geld beste
henden Versorgungsleistungen sind auf volle 
SchiUingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge 
unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Be
träge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu 
ergänzen. " 

40. Die Abs. 1 und 2 des § 73 haben zu 
lauten: 

,,(1) Für jeden Versicherten list ein Durch
schnittsbeitrag ,in der Höhe von monatl:ich 140 S 
zu entrichten. Gehören mehrere Vers:icherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, so ist der Bei
trag in dieser Höhe nur für den Versicherten, 
der die höchste Rente nach diesem Bundesgesetze 
bezieht, bei gleich hoher Rente nur für den 
ältesten Versicherten (Hauptversicherten) zu ent
pichten; kommen für die Versicherung nur Wai
sen in Betracht, so gilt die jüngste Waise als 
Hauptversicherter. Für alle übrigen Versicherten 
(Zusatzversicherte) beträgt der Durchschnittsbei
trag monatlich 27 S. Zum Beitrag für versiche
rungspflichtige Hauptversicherte (§ 68) hat der 
Versicherte einen Anteil ,in Höhe von 3 v. H. des 
jeweiligen Betrages der gebührenden Hinterblie
benenrente zu leisten. Den Unterschiedsbetrag 
auf den Versicherungsbeitrag für versicherungs
pflichtJige Hauptversicherte und den Beitrag für 
versicherungspflichtige Zusatzversicherte hat der 
Bund zu' leisten. Der von den Pflichtversicherten 
zu tragende Beitragsanteil und der von den frei
willig Versicherten (§ 69) zu entrichtende Ver
sicherungsbeitrag werden durch das zuständige 
Landesinvalidenamt (§ 79) von der dem Ver
sicherten zustehenden Rente einbehalten. Die Bei
träge oder Beitragsanteile der Versicherten sind 
vom Einkommen (§ 13) nicht abzusetzen. An die 
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Stelle der vorangeführten Beträge treten mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1973 und !in der Folge 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 63 vervielfachten Beträge. 

(2) Die Landesinvalidenämter überweisen die 

Zeitpunkt für die Bemessung dieses Zeitraumes 
ist die Erlassung des Abänderungs- oder Behe
bungsbescheides. Ein Rückersatz von Leistungen 
durch den Empfänger findet nicht statt." 

Beiträge allmonatlich an den Hauptverband der 42. Der erste Satz des § 89 Abs. 1 hat zu 
österreichischen Sozialversicherungsträger; dieser lauten: 
tellt die einlangenden Beiträge auf die einzelnen 
Gebietskrankenkassen nach einem Schlüssel auf, "Im Falle eines nachgewiesenen dl'ingenden Be
der vom Bundesminister für soziale Verwaltung darfes können die Landesinvalidenämter (§ 79) 
auf Antrag des Hauptverbandes der österreichi- Versorgungswel'bern noch vor Abschluß des 
schen Sozi,alversicherungsträger unter Berücbich- Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach 
tigung des nachgewiesenen Aufwandes für die diesem Bundesgesetz zu gewährenden Geldlei
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen stungen gewähren, wenn wahrscheinIich ist, daß 
festgesetzt wird. Reicht der Beitrag nicht aus, _ der angemeldete Versorgungsanspruch begründet 
um den nachgewiesenen Aufwand zu decken, so ist." 
kann der Aufteilungsschlüssel zugunsten der 
Gehletskrankenkassen abgeändert werden, deren 
allgemeine finanzielle ~?-ge dies begründet." 

41. § 86 hat zu lauten: 

,,§ 86. (.1) Auf das Verfahren finden, soweit 
dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die 
Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950 Anwendung. 

(2) Die Verpflichtung zur Erlassung von Be
scheiden über die Anpassung von Versorgungs
leistungen oder über die Neubemessung von Ver
sorgungsleistungen ,infolge einer Pensions- oder 
Rentenanpassung oder infolge der Anpassung 
von Einkommensbeträgen gemäß § 13 Abs. 8 
besteht nur, wenn dies der Versorgungsberech
tigte innerhalb einer Fl'ist von zwei Monaten 
nach der Auszahlung der geänderten Rente bean
tragt. 

(3) Bescheidausferoigungen, die unter Verwen
dung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen 
hergestellt werden, bedürfen weder einer Unter
schrift noch einer Beglaubigung. 

(4) Unrichtigkeiten in Bescheiden, welche ihre 
Ursache in der fehlerhaften Anwendung elektro
nischer Datenverarbeitungsanlagen haben, gelten 
als Schreib- oder Rechnungsfehler 1m Sinne des 
§ 62 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfah
rensgesetzes 1950. 

(5) Bescheide der LandesinvaIidenämter und 
der Schiedskommissionen, die den materiellrecht
lichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
widersprechen, leiden an einem mit Nichoigkeit 
bedrohten Fehler. 

(6) Im Falle der Abänderung oder Behebung 
eines Bescheides von Amts wegen gemäß den 
Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwal
tungsverfahrensgesetzes 1950 oder im Falle der 
Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen 
Verfügung sind die Leistungen an den Berechtig
ten vom Zeitpunkt ,ihrer Fälligkeit (§ 51), läng
stens jedoch für einen rückliegenden Zeitraum 
von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgebender 

43. Im § 91 a sind nach dem Wort "Gemein
den" die Wor'te "und die Träger der Sozialver
sicherung" einzufügen. 

44. Dem § 93 rist als Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Gegen Bescheide, die nach der Vorschrift 
des § 86 Abs. 3 erlassen worden Slind, steht dem 
Versorgungswerber und allfälligen anderen Par
teien . an Stelle des Berufungsrechtes das Recht 
zu, innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung 
des Bescheides schriftI.ich oder mündlich Vorstel
lung zu erheben. Das Lande&invalidenamt hat 
nach Prüfung der Sach- und Rechtslage die Ange
legenheit neuerlich zu entscheiden. Der Vorstel
lung kommt aufsChiebende Wirkung zu." 

. 45. Der Abs. 2 des Abschnittes II der Anlage 
zu §§ 32 und 33 hat zu lauten: 

,,(2) Schwerbeschädigten ist für die hnderung 
der Bedienungseinrichtungen an eigenen Motor
fahrzeugen, für die Beschaffung und den Einbau 
von Zusatzgeräten, für die Ausstattung von 
Motorfahrzeugen mit einer automatischen Kupp
lung, einer automatischen Kraftübertragung oder 
einer ähnlichen Vorrichtung ein Kostenersatz bis 
zur Höhe von 7000 S zu gewähren, wenn die 
hnderung oder Beschaffung wegen der Dienst
beschädigungsfolgen erforderlich ist und von der 
Behörde vorgeschrieben wird. Sofern bei der 
Beschaffung eines Motorfahrzeuges, für dessen 
fabrikmäßige Sonderausstattung mit einer auto
matischen Kupplung, einer automatischen Kraft
übertragung oder einer ähnIichen Vorr,ichtung 
Mehrkosten in Form eines Aufschlages auf den 
Listenpreis erhoben werden, sind sie Schwer
beschädigten unter den gleichen Voraussetzungen 
bis zut: Höhe von 7000 S zu ersetzen. Erwirbt 
der Schwerbeschädigte ein Motorfahrzeug, das 
in der sel'ienmäßigen Ausstattung nur mit einer 
automanischen Kupplung oder einer automa
tischen Kraftübertragung geliefert wird, ist an 
Stelle eines Kostenersatzes ein Zuschuß in Höhe 
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von 5000 S zu gewähren. Die Gewährung eines 
neuerlichen Kostenersatzes (Zuschusses) ist liin all
gemeinen frühestens nach Ablauf von fünf Jahren 
zulässig. " 

Artikel 11 

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderliche Neubemessung von Versorgungslei
stungen hat von Amts wegen zu erfolgen. In 
jenen Fällen, in denen beim Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes Absetzungen vom Einkommen 
(§ 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) 
für außergewöhnliche Ausgaben wegen Diätver
pflegung erfolgten, ist über den Anspruch auf 
einen Zuschuß gemäß §§ 14 oder 46 b des Kl"iegs
opferversorgungsgesetzes 1957 von Amts wegen 
zu entscheiden. Ergeben sich durch die Neu
bemessung von Versorgungsleistungen infolge 
Zuerkennung eines Zuschusses zu den Kosten für 
Diätverpflegung ungebührliche Rentenbezüge, so 
sind sie durch Aufrechnung - ohne Anwendung 
des § 54 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 - hereinzubringen. 

(2) Beträge, die für außergewöhnLiche Aus
gaben wegen Diätverpflegung nach der bisheri
gen Rechtslage vom Einkommen (§ 13 des. 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) abgesetzt 
wurden, sind vom Einkommen (§ 13 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957) für die Dauer des 
ungeänderten Bestandes der tatsächlichen und 
rechtlichen ·Voraussetzungen weiterhin abzuset
zen, soweit sie das Ausmaß des gebührenden 

Zuschusses gemäß §§ 14 oder 46 b des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957 überschreiten. 

(3) J3eträge, die für außergewöhnliche. Au~
gaben wegen Diätverpflegung nach der blshen-

. gen Rechtslage vom Einkommen (§ 13 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957) abgesetzt wur
den, sind vom Einkommen (§ 13 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957) für die Dauer 
des ungeänderten Bestandes der tatsächllichen und 
rechtlichen Voraussetzungen weiterhin abzuset
zen, wenn der Wegfall dieses Absetzungsbetrages 
zur Einstellung der betreffenden Versorgungs
leistung führen würde. Ein Zuschuß gemäß §§ 14 
oder 46 b des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 gebührt jedoch nicht. 

(4) § 59 Abs. 4 des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1957 findet auch auf Beschädigtenrenten 
Anwendung,. die vor Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes durch Auszahlung einer Abfertigung 
gemäß §§ 57 und 58 des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1957 umgewandelt wurden. Eine Nach
zahlung für die Zeit vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes findet jedoch nicht statt. 

Artikel III -j' 

(1) Die Z. 40 des Art. I tritt am 1. Jänner 
1973, alle übrigen Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes treten am 1. J ilLi 1972 ,in Kraft. 

(2) Mit . der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 
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Erläuterungen 

Mit' Rücksicht auf ,die ungünstigen wil'tJSchaft
lichen Verhältnisse in der Nachkriegszeit mußten 
die Rentensätze des im JuLi 1949 vom National
raJt heschlo'Ssenen und am 1. Jänner 1950. in 
Kraft getretenen Kriegsopferversor,gungsgesetzes 
in verhäLtnismäßig geringem Ausmaß festgesetzt 
werden. Obwohl die Kriegsopfervel1sor,gung in 
der Folge wesentlich -ausgebaut :und verhessem 
wurde, konnte sie mit ,der allgemeinen wil1t
Sch-afdichen und 'sozialen Aufwärtsentwicklung 
nicht Schritt haken. 

Im Jahre 1964 hat die Zentralorganis;lition der 
Kriegsopferverbände österreich-sein umfang
reiches Fordel1ungspro,gramm für den Ausbau 
und die Angleichung der Viel1sor,gung,s,leistungen 
an die gebesserten Lebensbedingungen vorgelegt. 

Es bestand von Anf:lJng an kein Zweifel, daß 
die Verwirklichung des gesamten Programms 
in ,einem Zuge 'aus budgetären Gründen nicht 
mögLich und daher eine BtappenlölSung 'anzu
streben ,ist. Eine lteihe von FOl1derungen' konnte 
dur~ ,die in Iden let~llen Jahren ·erl;lissenen No
vellen zum Kriegsopferv,ersor.gungsgesetz zumin
dest zum Teil ber-eits 'ertüllt werden, so vor allem 
die Gewährung von Sonderzahlungen, -die Ren
tenanpassung, -die Einführung ,einer Schwerst
beschädigtenzul:lJge: die Gleichziehung aller Be
schädigtenzus;litz'renten, .die Erhöhung ,der Be
'schädigtengrundrenten und Pflege(BI,inden)zu
Ia,gen, ,die Neu'regeLung uber die Bewertung des 
Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft. 
Darreben wurden jene Versor.gungsleistungen, ,die 
der Bestreitung des Lelbensunterhakes unmitJtel
bar ,dienen, in letZ!ter Zeit wesentlich verlbesse'l't. 
So wurde durch die Novelle vom 11. November 
1970 die Witwen- und Wais'enversorgung auf 
,eine neue ~undlage gestellt. Durch die Anglei
chUng ,der ZusatZirentean ,den j'ewerIigen Richt
satz in der Sozialversichel1ung wi'I'd jeder Witwe 
ah 1. Juli 1971 neben ,der Grundrente ,ein Ein
kommen in Höhe der Ausgleichszulage gewähr
leistet. Die Waisenrenten wUI'den in ein 'ent
sprechendes Verhältnis zum Rich'tsatz gebracht. 
Ferner wurden die erhöhten ELternrenten, die 
Eltern milt: keinem oder nur ,sehr gel1ingem 
Einkommen ,erha1ten, für mternteile um 50 S 
und für Elternpaare um 100 S erhöht. 

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1971, BGBl.
Nr. 316, -enthält Bestimmungen über die Nach
dynamisierung der Gl'undrenten für Beschädigte 
und Witwen sowie der Wa,isenrenten ,und die 
Aufstockung ,der erhöhten B.eschä,digtenzusalt:zc 
renten und ,der erhöhten Elternrenren im Aus
maße d~ 'bi'sherigen Freibetrages von 277 S. 
Bezüglich der N achdynamisierung ist zu hemer
ken,daß ,die Pensionsanpassung ,in ,der Sozial
versicherung im J;lihre 1966, ,di'e Rentenanpas-sung 
inder Kriegsopferversorgung jedoch erst im 
Jahre 1967eingefiihl1t wor,den list. Da ,der An
passungsfaiktor für 'das Jahr 1966 1,070, betrug, 
.sind die Renoenheträge gegenüber ,den Pensionen 
aus der Sozialversicherung um 7 v. H. zurück
geblieben. Milt: Rücksicht 'auf -die zur Verfügung 
st-ehenden finanzi'ellen Mittel ,ertfolgt die Nach
dynamvsierung in zwei Eta'ppen, und zwar im 
Ausmaß von je 3'5 v. H. am 1. Jut.i 1971 und am 
1. Juli 1972. D~e er.ste Etappe ist bere~ts Bestand
'teil ,der Novelle vom 13. JuLi !1971. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden 
weilt:ere Verlbesserungen der K:rregsopfervemor
gung in drei Etappen angestrebt, die in den 
Jahren 1972 brs 1974 wirksam werden saIlen. 

Neben der zweiten Rate der Nachdynami
sierung für das Jahr 1966 sollen die Beschädigten
grundrent~nen\)sprechend ,einer Mi,nderung der 
Erwerbsfähigkeit von 30 v. H. b~s 80 v. H. in 
ein angemessenes Verhäknvs zur Grundr-ente für 
Er;werhsunfähige 'gebmch,t werden. Notwendige 
Mehrausgahen für Diätverpflegung sollen nicht 
wie bisher durch Ahsetzung, vom Einkommen, 
sondern -durch -einen Zuschuß zur Rente berück
sichtigt werden. Die Pflege- und Bl~ndenzulagen 
sollen mit Rücksicht auf die gestiegenen Lohn
kOSllen für Pflegepersonen erhöht wel1den. Ferner 
ist eine Erhöhung ,der Grundrenten fü~ W,itwen, 
die das 55. Lebensjahr voUendet oder für weni:g
\Stens zwei waisenrentenberech.tigte Kinder zu 
sorgen haben oder ,erwerbsunfähi.g Isind, und für 
Witwen nach Empfängern einer Pflege- 'Oder 
Blindenzulage sowie eine Erhöhung ,der Eltern
renten vor-gesehen. Schließlich ,entJhäk ,der Ent
wurf weitere Verbesserungen 'bei ,der Bewertung 
des Einkommens aus Land- und Forstwil1llschaft 
und eine Erhohung der Beiträge für die Kra;nken
v,ersicherung ,der K:riegshinterbliebenen. 
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Die Erhahung der Beschädigtengrundrenten der elek~roIlJi.schen DaotJenvenrbeitung, gelegen 
soll in drei Etappen, und zwar jeweils am 1. Juli sind. 
der Jahre 1972 h~s 1974, die Erhöhung der Von den vorgesehenen Begünstigungen ist 
Witwengrundrente ,in zwei Etappen, und zwar vor aHem die Erfüllung der Wünsche der Inter
am 1. Juli 1972 und am 1. Jänner 1973 eintreten.' essenveI"tl"'etung der Kr,iegsblinden zu erwähnen, 
Die Erhöhung ,der Pflege- und BlTndenzulagen hei ,der Bemessung der BLindenzulage - ebenso. 
und der Eltermenten soll am 1. Juli 1972 und wie bei ,der Pflegezul;ltge - Gebrechen, die mit 
am 1. JuLi 1973 erfoLgen. Die zweite RatIe der der Dien~beschädigung in keinem ul"Sächlichen 
Nachdyn;ltffiisierung im AUiSmaß von 3'5 v. H. Zusammenhang stehen, zu berücksichtigen. 
sowie die Verbesserung der Bewertung des Ein- Außerdem Süll bei einer amtlichen Vorl;ltdung 
kommens aus Land- und Forstwirtschaft soHen neben ,den Fahrtspesen sowie ntJben dem Meihr
zur Gänze bereits am 1. Juli 1972 und die aufwand für Verpflegung und Nächtigung eine 
'Erhöhung ,der Krankenvel"Sicherungsbeiträge am EntlSchädigung für Zeitversäumms gewährt wer-
1. Jänner 1973 wirksam weI1den. iden. Schließlich ,enthäLt der Entwurf auch Ver

Der Gesetzentwurf, der einen wesentlichen 
Schritt zur Verwirklichung des Reformprogramms 
aus dem Jahre 1964 bildet, enthält noch eine 
Reihe vün Bestimmungen, ,die zum Teil Begün
stigungen ,der Kriegsüpferaußerhal'b ,der Renten
'Jeistungen bringen oder die ,im InteI1esse der 
Vollziehung, insbesondere im Zusammenhang mit 

1. Für das Jahr 1972 (1. Etappe) 

2. Für das Jahr 1973 

a) 1. Etappe ........................... . 
b) 2. Etappe .... : ...................... . 

3. Für ,das Jahr 1974 

a) 1. Etappe ........................... . 
b) 2. Etappe ........................... . 
c) 3. Etappe ........................... . 

Summe ... 

In diesen Beträgen ist die natürliche Verminde
rung der Zahl an Ver,sürgungsberechtigten sowie 
,die vüraussichtliche Dynamisierungenthalten. 

Die Mehrküsten, die sich aus den beabsichtigten 
Änderungen auf ,dem Gebiete der orthüpädischen 
Versürgung (Änderungen an Bedienungseinrich
tungen und Beschaffung vün Zusatzgeräten für 
Mütorfahrzeuge), ergeben, können zusätzlich mit 
1·0 Milliünen Schilling veranschlagt wel"'den. 

Die Erhöhung ,der Grundrente und der Pflege
zulage wü.,d auch eine Anhebung der entsprechen
den Leistungen der OpferfüI1sorge zur Folge 
haben. Das MehrerfoI1demis kann lim Jahre 1972 
mit etwa 2'0 Millionen Schilling eingeschätzt 
werden. 

Zu dim einzelnen Bestimmungen i:~t folg,enides 
zu Ibemerken: 

Zu Art. I Z. 1, 2, 3, 7, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 
27,29,30 und (Art. II Abs. 1, 2, 3: 

Nach der ständigen Judikatur des Verwa:1tungs
gerichtshofes (Erkenntn~s vom 6. Juli 1951, Slg. 

I 

besserung,en Ibei der Rentenumwandlung und 
eine Neuregelung ,des Kostene~atzes für die 
Änderung an Bedienungseinrichtungen für Kraft
fahrzeuge. 

-Dre einzelnen Etappen der Vevbesserungen 
werden in den Jahren, in ,denen sie in Kraft 
treten, folgenden Gesamt-Mehraufwand be
dingen: 

73' 5 Millionen SchilLing 

154·9 Millionen Schilling 
105·8 Millionen Schilling 

2607 Milliünen Schilling 

163·3 Millionen Schilling 
1797 Millionen Schilling 

52:5 Millionen Schilling 

395·.5 Millionen Schilling 

7297 MiUiünen Schill~ng 

NF 2184/ A u. a.) Isind !bei der Ermittlung ,des 
Einkommens gemäß § 13 ,die Grundzüge des 
Steuerrechtes anzuwenden. Daraus folgt, daß 
Ausgaben für Diätverpflegung als außergewöhn
liche Belastung vom' Einkommen abzusetzen 
si'nd. Diese Regelung 'bedeutet jedoch für jene 
VersorgungSiberechtigiten 'eine Härte, die außer 
der Kciegsüpf,errente über keine Einkünfte ver
fügen und bei ,denen daher Ausgahen für Diät
verpflegung nicht berück~ich'tigt werden können. 
Um diese Härten zu beseitigen, ,sieht ,der Ent
wurf für jene Kriegsopfer, &ie ,eine vom Ein
kümmen abhängige V,ersol"gungsleistung bez,iehen, 
die Gewährung eines Zuschusses vor. Dieser 
Zuschuß bildet ,einen Beiltrag zur AJbge1tung ,der 
Kosten für Diätverpflegu'l1Jg. Es h<lnde1t sich um 
Durchschnittlswer:te, die den derzeitigen medizi
nischen ErfaJhrungenentlSprechen. 

Die Höhe ,des Zuschusses rlichtet sich nach der 
Schwere ,des Leiidenszustandes, ,der nach ,den zu 
§ 7 aufgestellten :&ichtsätzen einzusch~tz.en ist. 
Zum Unterschied von ,der Zuckerkrankheit be
gründen die übmgen im A:bs. 1 angeführten 
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Leidenszusrfände nur ,dann ,e1nen Anspruch auf 
einen Zuschuß, wenn sie eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestem 50 v. H. be
dingen. Die Rich'1sätze bit.den lediglich eine Hilfe 

'bei der Ermittlung der Schwere des Leidens, 
zustandes. Der UflSächliche Zusammenhang zwi
schen Gesundheitssch:hligung und Diens1!beschädi
gung ist demnach ohne Bda:ng. Durch die Zu
erkennung eines Zuschusses zu den Kosten für 
Diätverpfl,egung ,er'g'~en ,sich ,somit keine ~on
sequenzen bezüglich der Anerkennung der 
Di'enst'beschädigung. Daraus folgt, ,daß § 4 Ahs. 3 
keine :Anwendung finden kann. 

Ahsetzungen vom Einkommen weg'en außer
gewöhnLicher Ausga:ben infoIge Diätverpflegung 
sind künftighin, sofern nicht die übergangs
bestimmung ,des .&l't. II Anwendung findet, nicht 
mehr zulässig. 

Die Einführung 'emes Zuschusses zu den Kosten 
für Diätverpflegung erfol'dert -a:bgesehen von 
§ 4 Albs. 3 - eine 'El'gänzung der §§ 6, 29 Abs. 3, 
51 Abs. 1 und 2, 52 Albs. 1 und 3 Z. 3, 55 Abs. 1, 
56 Abs. 3 und 58. 

Für jene Kriegsopfer, von deren Einkommen 
nach der derzeit geltenden Rechtslage ein Betrag 
a'bgesetzt wil'd, ,der ,das Ausmaß des vorgesehenen 
Zuschusses überschreitet, oder deren Rente wegen 
des Wegfalles ,des Ahsetzungsbetrages eingesnellt 

'werden müßte, wurden im Art. II Sonderibestim
mungen geschaffen. 

Der Zuschuß ist grundsätzlich an ,einen Antr,ag 
des Versorgungsberechvigoen (Vel'Sorgungswer
bers) ,gebunden. Art. II Ahs. 1 bestimmt j'edoch 
abweichend hi'evon, ,daß in j.enen Fällen, in denen 
beim Inkrafureten Absetzungen für Kosten 
wegen' Diätverpflegung erfolgen, über ,den An
spruch von Amts wegen zu ,entscheiden ist. Der 
Wegfall des Absetzungsbetrages 15011 durch die 
Gewährung des Zuschusses ausgeglJichen werden. 
Ein allenfalls den Zuschuß übet1ste,igender Betrag 
soll jedoch auch künf<tighin für die Dauer des 
ungeändenen Uestandes ,der htsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen vom Einkommen 
a'bgesetz<t werden können. Kraft Größenschluss,es 
ist diese Bestimmung auch 'auf jene Fälle anZu
wenden, in denen nach der Neul'egelung über
haupt kein Anspruch auf einen Zuschuß Ibesteht. 

Da ,die Prüfung ,des Anspruches auf 'einen 
Zuschuß zu ,den Kosten für Diätverpflegung im 
allgemeinen geraume Z'eit ~n AnspI1Uch nehmen 
wil'ld, war ,im Al'It. II Ahs. lauch dafür vorzu
sorgen, daß allfällige ungebührliche Rentenlei
stungen infolge Ider rückwirkend mit Inkraft
treten des Gesetzes vorzunehmenden - N eUlbe
messung' der Vel'soi'gungsleistungen auf Iden zu
erkannten Zuschuß auf,gerechnet wenden. 

Bei jenen Kr,iegsopf'ern;die nach ,der derzei
tigen R'echtslage eine vom Einkommen abhängige 
Versorgungsleistung nur deshalb erhalten, weil 
das anrecherrbare Binkommen nach Albsetzung 

der Kosten für Diätverpfl.egung unter die jeweiJ.s 
in Betracht kommende Einkommensgrenre ge
sunken ist, wÜl1de der Wegfall des Absetzung
betrages zur EillJSteHung ,dies'er V,ersor,gungs
leistung führen, ohne einen An~pruch auf einen 
Zuschuß :w begründen. Um >diese Härte zu 
vermeiden, läßt der Gesetzentwurf wch lin diesen 
Fällen die weitere Absetzung zu (Art. Il 
Abs. 3). Dadurch wil'ld' gewährleistet, daß keine 
Minderung des hi~herigen Gesamteinkommens 
eintribt. 

Auf Grund der Stellungnahmen im Begut
achtungsverfahren wurde ,der Wortlaut ,gegen
über der Regierungsvorlage gerlngfügig geändert. 
Der erste Satz des § 14 Abs. 1 wurde aus Gründen 
der Verwakungsvereinfachung >der,aJl'It abgefaßt, 
daß beim Bestehen eines der angeführten Leidens
zu~tände die außergewöhnlichen A.usgaben -
allerdings widerlegbar - Vlermutoc werden. 
Außerdem ,wird klaligestel1t, ,daß >das Erfordernis 
einer ärztlich veroI1dneten Diätverpflegung durch 
die BehöI1de festzustellen ~srt. Des weiJteren ergibt 
sich ,aus dem Wortlaut, ,daß es ,sich bei den 
angeführten LeiJdenszusrtänden um eine taxative 
Aufzählung haJndelt. 

Durch die Einfügung des WOl1tes ",insgeISamt" , 
im ,dl'illten Satz des Albs. '1 des § 14 solI kla'r
gestellt werden, ,daß diJe Voraussetzungen für 
einen Zuschuß auch da:nn gegeben !Sind, wenn die 
Minderung Ider Erwel'lbsfähigkeit von minde
stens 50 v. H. ,durch mehrere ,der ~n diesem 
Satz angeführten Leiden bedin~ wird. 

Die ZentraJlorganis:liti6n lder Kriegsopferver
bände österreichs hat u. a. ,eingewendet, daß die 
Entwicklung ,der medizinischen Wissensch'aft eine 
entsprechende Flexibilität der Bestimmung er
fOI1dere und dahereliJne tax'ative Aufzählung der 
Lei1denszustände abz,ul,chnen ~ei. Die Höhe des 
Zuschusses sei zu gering. Die Bindung der 
Anspruchsvoraussetzungen an die Mi:nderung der 
Erwerbsfähigkeit sei verf,ehLt, weil Diätverpfle
gung als Behandlungsrtherapie ,schon einsetzen 
~olle, Ibevor der Leidenszustand die i:m Gesetz
,entwurf besch'riebene Schwere erreicht habe. 
Schließl>ich wil'ldvorg.eschl:llgen, bei der bisherigen 
Praxis, nämlich ,der A'ooetzung von Mehraus
gaben zu verbleiben und einen Zu~Chuß nur 
für jene bedürftigen Opfere1nzuführen, >die 
über kein Einkommen verfügen. 

Hiezu ist festzust'ellen, daß nach medizin~schem 
Fachwissen lediglich be'i .den angefühl'lten LeicLens~ 
zuständen Mehrkosten für Diätverpflegung er
wachsen, leLie aLs außergewöhnliche Ausgaben 
angesehen werden können. Bezügltich der Höhe 
ist darauf hinzuweisen, ,daß es sich um einen 
pauschalirerten Zuschuß zu ,den Ausgaben für 
Diätverpflegung handelt, der auf Erfahrungs
wertenberuht. Es >ist ,selbstverständlich, daß 
ein Zuschuß nur gewährt werden kann, wenn die 
Beeinträchtigung ,empfindlich ist und der Leidens-

3 

, \ 
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zustand, der Diätverpflegung bed~ngt, nicht 'nur 
ein vorübergehender ,ist. Für .die FeslJSteUung der 
Schwere des Leidenszustandes eignen sich am 
ehesten die zu § 7 Aihs. 2 aufgestellten Richtsätze. 
Der Vorschlag, bei. Kriegsopfern, die ein Ein,
korpmen haben, bei ,der bishel'igen Pnxis, die 
außergewöhnlichen Ausga1ben für Diätverpflegung 
vom Einkommen abzusetzen und einen Zuschuß 
nur für einkommenslose Kl"iegsopfer einzufüh
ren, würde zu einer sachlich nicht ,gerechtfertigten 
unterschiedlichen Beha'ndlung führen. 

Zu Art. I Z. 4: 

Die Grundrente für' Erwerbsunfähige wurde 
auf Grund der Novelle zum KOVG vom 
16. Dezember 1964, BGBL Nr. 305, auf daJS im 
Reformprogramm der Zentralorganisation :der 
Kriegsopferverhände ÖSterreichs aus dem Jahre 
1964 gefo-l'derte Ausmaß -erhöht. Nunmehr sollen 
die übrigen. Beschädigtengrund-r,enten in ein an
gemess·enes Verhältnis zur Grundrente emes 
Erwevhsunfähigen gebracht Wlerden. 

An Stelle der Anführung der einzelnen Renten
sätze ~n Schillingbeträgen wel'den diese in ein 
perzentuelles Verhältnis zur Grundrente für 
Erwerbsunfähige gebracht. Die in der ·ersten 
Spalte der Tahelle angeführten Prozentsätze ent
.sprech,en den ab 1. Jänner 1972 geltenden 
Rentensätzen, vervielfach,t um 3'5 v. H. (2. R3Jte 
;der Nach-dynamisierung für daJs Jahr 1966). 
übel'dies werden die Beträge der Beschädigten
grundl'ente entsprechend einer Mi-nderung -der 
Erwerbsfähigkeit {ModE) von 30 v. H. um 20 S 
und von 40 v. H.um 25 S -erhaht. 

Die weiteren Erhöhungen der -B.eschädigten
grundrenten weroen .in zwei Etappen, und zwar 
am 1. Juli 1973 und am 1. Juli 1974, eintreten. 
Mi,t Wirkung vom 1. Juli 1973 !soHendie Be
schädigtengrundrenten entsprechend einer MdE 
von 30 v. H. um weitere 20 S, entsprechend 
einer MdE von 40 v. H. um weitere 25 S, 
entsprechend -einer MdE von 50 his 70 v. H. 
um je 60 Sund entspl'lechend einer MdE von 
80 v. H. um 63 Serhöht werden; mit Wirkung 
vom 1. Juli 1974 (dritte Btappe) sollen die 
Beschädigtengrunldrenten die ,in ,der 3. Spalte 
der Tabelle im § 11 Abs. 1 angeführten Prozent
sätze ,der Beschädigtengrundl1ente -eines Erwerbs
unfähigen erreichen. 

Den Prozimtiiätzen entsprechen unter Zu
grundelegung ,der -derz·eitigen Höhe der Grund
rente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte 
zuzüg1ich ,der zweiten Rate ,der Nachdynamisie
rung im Ausmaß von 3'5 v. H. (1601 S) folgende 
Schillingbeträge : 

Minderun!> der bis 30, Juni vom 1. Juli 1973 vom 1. Juli 
Erwerbsfähigkeit 1973 b,is 30. Juni 1974 1974 an 

30v.H. 125 S 145 S 192 S 
40 v. H. 167 S 1925 288 S 
50v.H. 371 S 431 S 480S 
60v. H. 486 S 546 S 640 S 
70 v. H. 762 S 822 S 881 S 
80v.H. 978 S 1041 S 1041 S 

Die angeführten Beträge unterliegen der jähr
Lichen RentenanpasSIUng vom 1. Jänner 1973 an. 

Die tatsächllich-en ZaMbeträge in 'der zweiten 
und dritten Spalte wenden s,ich Idaher ,erst nach 
Fe&ostellung der Anpassungsfaktoren in der 
Sozial vel1sicherung für die betreffenden Jahre 
ergehen. 

Bei einem angenommenen Anpassungsfaktor 
von 1,090 für -die Jahre 1973 und 1974 würden 
sich in der 2. und 3. Etappe folgende Zahlbeträge 
ergeben: 

Minderung der L Juli 1973 1. Juli 1974 
Erwerbsfähigkeit 

Sdlilling 

30 v. H. 158 228 
40v.H. 209 342 
50 v.H. 470 571 
60 v.H. 595 761 
70 v. H. 896 1046 
80v. H. 1134 1236 

Die einzelnen Rentensätze soHen in Schilling
beträgen im Verordnungswege kundgemacht 
werden (§ 63 Abs. 7). . 

Der im A>bs. 2 angeführte Betrag wurde um 
3' 5 v. H.erhöht. 

Die Erhöhung ,der Besch~digtengrundrenten 
wird ohne Berücksichtigung der Nachdynamisie
rung rund 115.000 Beschädigten zugute kommen. 

Zu Art. I Z. 5: 

Durch -die Novelle vom 11. Dezember 1968, 
BGBL Nr. 21/1969, wurde ,der &tärkerenberuf
lichen BelaJstung, -der Schwerbeschädigte und 
Hinterbliebene bei der Führung eines land- und 
forstwirtschahlichen Betriebes ausgesetzt sind, 
und den -damiit verbundenen E1'ischwernissen bei 
,der Erzielung eines Einkommens durch Ab
setzungsbeträge Rechnung getrag-en. Der a'bsetz~ 
bare Betrag wUl'de bei SchweI'beschädigten ent
sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 70 v. H. und 80 v. H. mit einem Zehntel und 
bei e~erbsunfähigen Schwerbeschädigten sowie 
bei Hinterbliebenen mit einem Fünftel des er
rechneten Einkommens aus Land- und Forst
wirtschaft festgesetzt. 

Der vorliegende Ges-etzentwurf -sieht nunmehr 
wekere Verbessel'lungen der Bestimmungen über 
die Bewertung -des Einkommens aus Land- und 
Forstwirtschaft für Schwerbeschädigte vor. Mit 
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Rücksicht auf die v·erhältnismäß,ig starke Behin
derung bei der Ausführung landwirtschaftlicher 
Arbeiten und ,der damDt verbundenen geI"ingeI"en 
Erwerbsmöglichkertsollenauch bei Einktnften 
aus Land- und FOI1stwirtschaft, die Beschädigte 
entsprechend einer Minderung der Erweribsfäh~g
keit von 50 v. H. oder 60 v. H. hez,iehen, 
Abzüge erfolgen. Die Abzüge vom Einkommen 
sind nach ,dem Grad der Minderung der Erwerbs
fähigkeit abgestuft. Hinterbliebene wenden hin
sichtlich des absetzbaren Betrages den Schwer
beschädigten entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 80 v. H. gleichgestellt. 

Zu Art. I Z. 6: 

Durch die Herabsetzung der p.roz'entsätze soll 
das Einkommen ,des übergebers eines hnd- und 
forstwirtschafttlichen Betriebes ,in eine günstigere 
Relation zum Binkommen ,des Betriebsuber-
nehmern gese>tzt werden. . 

Zu Art. I Z. 8: 

E,j.nem dningenden Wunsch der InteI1essenver
tI'e>tung der Krie.gsopfer folgend, sollen ,die Sätze 
der Ptlege- und Blindenzulagen im Hinblick auf 
die gestiegenen Lohnkosten für Ptlegepersonen 
erhöht werden. Die Erhöhung soH in zwei 
Etappen erfolgen. Von der gesamten Erhöhung 
sollen in der ersten Etappe (vom 1. Juli 1972 an) 
bei den Stufen I und 11 ein Dr1ttel, hei ,den 
höheren Stufen zwei Drittel verWlirMicht weI"den. 

Die in der ernten Reihe angeführten Beträge 
werden am 1. Jänner 1973 mit dem für ,das 
Jahr 1973 festzUJse>tzenden Anpassungsfaktof' ver
vielfacht weI"den. Die in ,der zweiten Reihe ange
fühI"ten Beträge weI1den vom Zeitpunkt ihrer 
Wirksamkeit an (1. Juli 1973) mit dem An
passungsfaktor für ,das Jahr 1973 und weiters am 
1. Jänner 1974 mit dem Anpassungsfaktor für 
da;s Jahr 1974 dynamisiert (§ 63 Abs. 5). 

Bei einem a:ngenommenen AnpalSsungsfaktor 
von 1,090 für ,da:s Jahr 1973 würden sich in der 
2. Etappe (1. Juli 1973) folgende Zahlbeträge 
ergeben: 

Stufe 1. Juli 1973 

I 2357 
11 3535 
III 4714 
IV 5894 
V' 7071 

Zu Art. I Z. 9: 

Nach der ständigen J UJdihtur Ides Verwa!tungs
gerichtshofes eI1gibt 'sich aus dem Zusammenhang 
der Vorschrift des § 4 Abs. 1, zweiter Satz, mit 
jener des § 18 .Nbs. 1, daß ein Anspruch auf 

Ptlegezulage auch dann besteht, ,wenn sich die 
Hilflos1gkeit eines KI1iregsbesch~digten aus dem 
Zusammenwirken der Diemtbeschädigung als 
einer wesenüichen Bedingung mit a,nderen 
wesentlichen Bedingungen ergibt (Erkenntnis ,des 
Verwal,rung,ggerich'tishofe's vom 21. Mai 1962, 
Slg.NF 5804/ A). Wenn sowohl die Dienst
beschädigung als :!lUch akausale Gesundheitsschä
digungen in einem annähernd gleichen Ausmaß 
Hilflosigkeit beding,en, kommt nicht allein die 
Gewährung einer Ptlegezubge ,der Stufe I in 
Frage, sondern ist der Umstand, daß die Dienst
beschädigung eine wesentliche ß.ed~ng'ung der 
HilflOISigkeit ist, bei aUen Stufen der Ptlegezulage 
(mit Ausnahme der Stufe V) gleicha;rti:g zu 
beurteilen (Erkenntnis ,des Verwaltungsgerichts
hofes vom 11. Dezember 1964, Slg. NF 
Ni. 6517/A). 

Hingeg~m hat der Verw:!Iltüngsgerichtshof in 
semem Erkenntnis vom 19. Dezember 1963, 
Slg. NF Nr. 6194/A, seiner Rechtsa;nsicht Aus
druck verliehen, daß nach dem W oI1t1awt des 
§ 19 Abs. 4 und 5 eine El'höhung ,der Blinden
zulage nur zulä'ssig ist, wenn d:!ls zur Blindhcit 
hinzukommende Gdbl1echen 'ebenfalls Folge einer 
Dienstbeschä·digung ist. Durch (die Neuformulie
rung sollen J,ie Empfänger einer BLindenzulage 
hinsichtlich ,der Berücksichtigung "anderer Ge
brechen" den Ptlegezulagenempfängern im Sinne 
des § 18 gleichgestellrt wel1den. 

Zu Art. I Z.l1: 

Die vom 1. Jänner 1972 an geltenden Grund
rentenheträ,ge sollen um 3'5 v. H. a:b 1. Juli 1972 
erhöht wel'den (2. Rate der Nachdynamisierung 
für das Jahr 1966). Außel1dem ist vorgesehen, die 
Witwengrundrenten für Witwen, die das 
55. Lebensjahr vollendet oder für wenigstens 
zwei waisenrentenber,echnigte Kinder zu sorgen 
ha:ben oder erwerbsunfähig sinid, sowie für 
Witwen nach Empfängern ,einer Ptlege- oder 
BlindemlUlage in zwei Etappen, und zwar am 
1. Juli 1972 um 15 S und am 1. Jänner 1973 um 
18 S zu erhöhen, wobei der tet~1)gen:llnnte Betrag 
bere~ts in die Dynamisierung für ,das Jahr 1973 
einbezogen weI1den 5011. 

Die Witwen grundrente wird da'her für diese 
W[twen vom 1. Juli 1972 an 445 S und vom 
1. Jänner 1973 an bei einem angenommenen 
Anpassungsfaktor von 1,090 505 S betragen. 
Hinzu kommen die Zusatzrente im Ausmaß von 
1641 S hzw. ab 1. Jänner 1973 von 1789 S u'nd 
für jedes waisenrentenberechtigte Kind ein 
St·eigerungsbetrag von 177 S bzw. :lIb 1. Jänner 
1973 von 193 S. Dami:t wird jeder 'derartigen 
Witwe - ohne Berücksichtigung ,der Steige
~ungsbe>träge für Kinder - ein monatlich·es 
Mindesteinkommen von 2086 S bzw.a:b 1. Jänner 
1973 von 2294 S garantiert. Dieser Betrag ent-
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spricht 60'04 v. 'H. der &ente eines erwerhs~ 
unfähigen Schwerbeschädigten. Die Brhöhung der 
Witwengrundrenten wil'd ohne Berücksichtigung 
der Nach,dynamis,ierung rund. 86.000 Witwen 
zugute kommen. 

Ferner ,soll im Ahs. 3 kl:lJrgesteUt werden, daß 
die Erhöhung der Zusatzrente in Anlehnung an 
die Regelung im A'bs. 2 nur· für jene Kinder 
geJbühl't, für die ·die Witwe zu sorgen hat. 

Zu Art. I Z. 12: 

Mit Rücksicht darauf, daß jeder Empfänger 
einer Blindenwlage Anspruch auf .die Beschä.dig
tenrente für Erwerbsunfähige hat, erübrigt sich 
die Anführung dies'er Zulage. Damit wird ,die 
Bes1Jimmung dem § 43 textlich angeglichen. 
D:lJdurch trr1Jt eine Knderung inder bi'sherigen 
Verwaltungspr,axisnichtein. 

Zu Art. I Z. 13: 

. Bei Durchführung ,des Abs. 3 dieser Bestim
mung hahen sich <in ,einigen Fällen Härten da
durch ergeben, daß ,sich die in Betracht kommen
den Witwen mit einem Schwerbeschädigten 
wiederverehe1icht h3lben, ohn~ .den Anspruch auf 
Witwenversorgung nach ,dem ersten Ehemann 
geltend gemacht zu halben. Um .diese Härte zu 
beseltigen, soll künftighin nicht mehr der R,enten
bezug, sondern der materiell-rechtliche Anspruch 
aus dem Gesetz, Igegenüber Idem Bund eine 
Leistung zu fOl"'dern (v,gl. Erkenn!Jnis ,des Ver
waltungsgerichtJshofes vom 28. Oktober 1955, 
Slg. NF 3866/A), für die Leistung ;der Witwen
versorgung ausreichen, wenn dieser Anspruch 
aus dem Grund .der WiiedervereheLichung mit 
einem Schwerheschwi'g'ten ,erlOlschen ist. Die 
Witwenrente wir,d frühestens mit dem Monat 
fällig, in ,dem der Anspruch ,gel:tend gemacht 
wind. 

Hingegen konntJe der von yersch,iedenen 
Stellen vorgebrachten Anregung, auch jene Wit
wen, die sich <in der Zeit vom 1. Jänner 1950 
his 31. AugUJSt 1954 wiederverehdicht (haben, 

,in den § 38 Abs. 3 einzubeziehen, nicht 
Rechnung getragen weI1den, weil dies,e Witwen 
ohnedies~in Wahlrecht zwischen dem Weiter
bezug und Ider Abfel1tigung der Witwenrente 
h3ltten und es Idaher in ihrem Wallen gelegen 
gewesen wäre, die W,itwenrente wciterhin zu 
beziehen. 

Zu Art. I Z. 14: 

Die vom 1. Jänner 1972 an geltenden Waisen
rentenheträge sollen um 3'5· v. H. aih 1. Juli 1972 
erhöht werden (2. Rate der Nachdynamisierung 
für das Jahr 1966). 

Zu Art. I Z. 15: 

Die Worte "oder auf eine Pflegezulage« nach 
dem Wort "Erwerhsunfäh1ge« wuI1den e~ngefügt, 
um Eltern nach Pflegezu'lagenempfängern, ,die 
nicht ,die B~chä'ciigtenrente für Brwerbsunfähige 
bezogen haJben, den Anspr:uch a'uf Eltel'nrcnte 
auch dann zu wahren, wenn ,der Tod des Pflege
zulagenempfängern nich,t ,die Folg,e e~ner Dienst
heschädigung war. 

Damit wurde auchej,ne ,textliche Angleichun~ 
an die Bestimmungen des § 36 Abs. 1 sowie des 
§ 43 Abs. 1 vorgenommen. 

Zu Art. I Z. 16: 

Die Ekernrenten sollen <in zwei Et~ppen er
höht werden, und zwar am 1. Juli 1972 und am 
1. Juli 1973. In Iderersten Etappe soll die 
Eltermeilr,ente um 50 S und die El:ternpa'arrente 
um 100 S mon3ltlich ,el'höht werden. In der 
zweiten Btappe sollen ,die 'Ehemteilrenten 
28 v. H. und ,die Elternpaarrenten 52 v. H. des 
jewei.lj,gen Betrages der Grundrente eine:s er
werbsunfähigen Schwerbeschädigten erreQchen. 
Bei der· Annahme ,eines Anp3lSsungsfaktors für 
das Jahr 1973 von 1,090 wiirden sich ah 1. Juli 
1973 folgende Rentenheträge ergeben: 489 S 
(Ekernteilrente) und 907 S (Elternp~arre~te). An 
Stelle von SchiUingbeträgen soH ,dIe Hohe der 
Elternrenten künftighin in Prozentsätz,en 'aus
gedrückt weriden. Da'durch :sollen die si~ 'd.~rch 
die etappenJl'eisen Erhöhungen und d~e. Jahr
liche Rentenanpassung ergebenIden leglstQschen 
Schwierigkeiten vermindert und die Sätze der 
Elternrente . in ein festes Verhältnlli zur Beschä
digtengrulldrenite für Erwerbsunfähige gebN~:ht 
werden. D~e Erhöhung 'der EIternrenten WIrd 
rUnid 30.000 Personen zugute kommen. 

Im dritten Satz des 1\Ibs. '1 wurden ,die Worte 
"oder auf Pflegezulage" nach idem Wort "Er
werbsunfähige" eing~fügt, um Eltern nach Pflege
zulagenempfiingern, d~e nicht die Beschädtigten
rente für Erwerbsunfä'hige hezogen halben, ,den 
Anspruch auf Elternrente auch dann zu wahren, 
wenn .der Tqd des Pflegezulagenempfängers nicht 
die FoI.ge ,der Diensvbeschädigung war. 

Mit .der zahlenmäßWgen Festlegung der Ein
kommensgr,enze roll ,erreicht werden, daß ,die 
,derzeit herev!Js über der Bink'Ommensgrenze für 
Witwenzusatzrente und ,damrt über .dem Richt
satz nach dem Allgemeinen Sozi·alversicherungs
,gesetz liegende Einkommensgrenze für Eltern 
nicht noch weiter ierhöht wird. 

Im Begutachtungsverfahren hat die Ze~t~al
organisation der Kriegsopferverbände as~er~elchs 
gefordert, die Renten jener Eltern, dIe uhren 
Lebensunterhalt ausschließl<ich aus. den Bezügen 
nach dem KOVG bestreiten müssen, auf das 
Ausmaß des jeweiligen R,ichtsatzes in der Sozial
versicherung zu erhöhen. Eltern, die eine Sozial-
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pension beziehen, sollen nicht in den Genuß 
dieser Erhöhung kommen, weil sie ihren Lebens
unterhalt aus der Ausgleichszulage decken kön
nen. Mit Rücksicht darauf, daß die Ausgleichs
zulage bei Bemessung des Erhöhungsbetrages zur 
Elternrente nicht angerechnet wird, würde die 
von der Zentralorganisation vorgeschlagene 
Regelung in jenen Fällen, in denen noch neben 
einer ger,ingen Sozialpension ein,Erhöhungsbetrag 
zur Elternrente geleistet wird, die Einstellung 
dieses Erhöhungsbetrages zur Folge haben. Dies 
würde zirka 3000 bis 4000 Eltern betreffen. Um 
jedoch den bedürftigsten Eltern dennoch eine 
wirksame Hilfe angedeihen zu lassen, wurde dem 
Abs. 3 eine Bestimmung angefügt, wonach die 
Elternpaarrente um weitere 450 S und die Eltern
teilrente um weitere 300 S mit Wirkung vom 
1. Jul,j 1972 zu erhöhen ist, wenn und insolange 
die Eltern über kein Einkommen verfügen. Ab 
1. Juli 1973 wird daher bei einem angenommenen 
Anpassungsfaktor von 1,090 die Elternrente für 
einen einkommenslosen Elternteil 1644 S monat
lich und für ein einkommensloses Elternpaar 
2556 S monatlich betragen. Diese Erhöhungen 
werden rund 1650 Eltern zugute kommen. 

Zu Art. I Z. 18: 

Durch den Hinweis auf den Anspruch auf 
Pflegezulage wird die Bestimmung dem § 36 
Abs. 1, dem § 43 Abs. 1 und dem § .46 Abs. 1 
textlich angeglichen. Es wird klargestellt, daß 
das Sterbegeld in voller Höhe auch dann gebührt, 
wenn der Verstorbene zwar Anspruch auf Pflege
zulage, nicht aber auf eine Beschädigtenrente für 
Erwerbsunfähige hatte. 

Zu Art. I Z. 19: 

Besteht beim Tod eines Versorgungsberech
tigten ein Rentenguthaben oder ist ein Versor
gungsverfahren noch nicht rechtskräftig abge
schlossen, muß ,im allgemeinen wegen der Aus
zahlung dieses Rentenguthabens an den berech
'tligten Erben bzw. wegen des Eintrittes m das 
Versorgungsverfahren . ein Verlassenschaftsver
fahrendurchgeführt werden. Da es s!ich haupt
sächlich um geringfügige Forderungen handelt, 
steht der Aufwand des Verlassenschaftsverfah
rens zu diesen Forderungen in keinem tragbaren 

- Verhältnis. 

Durch Abs. 1 soll daher die Möglichkeit 
geschaffen werden, fäHige Geldleistungen unab
hängig von den bürgerlich-rechtlichen Bestim
mungen an die bezeichneten Personen auszuzah
len. Nur wenn keine der angeführten Personen 
vorhanden sind, sollen solche Geldleistungen in 
den Nachlaß fallen. 

Abs. 2 räumt den bezeichneten Angehöf'igen 
die J>arteistellung für die Fortsetzung des Ver
fahrens ein, ohne daß ,ihre erbrechtliche Legitima
tion 1m Verlassenschaftsverfahren festgestellt 

werden müßte. Sind solche Angehörige nicht vor
handen, darf ein Versorgungsverfahren nur von 
der Verlassenschaft oder vom Erben ~im Sinne 
des bürgerlichen Rechtes) fortgesetzt werden. 

§ 48 a wurde den §§ 108 und 408 ASVG bzw. 
dem § 39 des Notarversicherungsgesetzes nach
gebildet. Hiebei wurden die ,in der 29. Novelle 
zum ASVG, welche derzeit vorbereitet wird, 
sowie die in der derzeit in parlamentapischer 
Behandlung stehenden Novelle zum Notarver
sicherungsgesetz vorgesehenen 1i.nderungen zum 
Teil bereits berücksichtigt. 

Zu Art. I Z. 20 und 21: 

Den Versorgungsberechtigten (Versorgungs
werbern) sollen die Reisekosten für Massenbeför~ 
derungsmittel - ähnLich der Regelung im § 6 
Abs. 4 der Reisegebührenvorschrift 1955 - nur 
in dem Ausmaß ersetzt werden, in dem sie den 
Versorgungsberechtigten (Versorgungswerbern) 
bei Inanspruchnahme von Tarifermäßigungen für 
sich und für eine allfällige Begleitperson sowie 
für die Beförderung notwendiger Hilfsmittel 
oder des ,Führhundes erwachsen. Dies bedeutet, 
daß Schwerbeschädigten, die Inhaber von Aus
weisen für die Inanspruchnahme von Fahrpreis
ermäßigungen sind, die Reisekosten nur nach 
dem ermäßigten Tal1if ersetzt werden. Durch 
diese, Bestimmung soll die bereits bestehende. 
PraJQis auf eine gesetzliche Grundlage gestellt 
werden. Die Novellierung dieser Bestimmung 
hat auch der Rechnungshof ~n seinem Tätig
keitsbericht für das Jahr 1970 angeregt. 

Gemäß Abs. 2 soll künftighin neben dem 
Ersatz des Mehraufwandes für Verpflegung und 
Nächtligung auch eine Entschädigung für Zeit
versäumnis -in Höhe der im Gebührenanspruchs
gesetz 1965 jeweils für Zeugen vorgesehenen 
Vergütungssätze geleistet werden. 

Zu Art. I Z. 25: 

Für die Binstellung, Herabsetzung oder Erhö
hung eines Zuschusses für Diätverpflegung infolge 
Veränderung des Leidenszustandes, der die Diät
verpflegung erforderlich macht, sollen die Bestim
~ungen des § 52 Abs. 3 Z. 1 und 2 sinngemäß 
gelten. Ferner wurde die Bestdmmung hinsicl:if
J.ich einer 1i.nderung des für den Bezug einer 
Schwerstbeschädigtenzulage maßgebenden Zustan
des präziser formuliert. 

Die pauschalierten Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft sind gemäß § 13 Abs. 8 ebenso 
wie die Kriegsopferrenten und Pens,ionen aus 
der Sozialversicherung mit dem für den Bereich 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes fest
gesetzten Anpassungsfaktor alljährlich. zu ver
vielfachen. Durch die vorliegende Regelung wird 
nunmehr klargestellt, daß Neubemessungen, die 
durch die Anpassung des land- und forstwirt
schaftlichen Binkommens erforderlich werden. 
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ebenso wie die Neubemessung ,infolge der Pen
sions- und Rentenanpassung bereits mit dem 
Ersten des Monates wirksam werden, in dem die 
Einkommensänderung, das ist jeweils der 1. Jän
ner eines jeden Jahres, eingetreten ,ist. Das gleiche 
soll für die Neufestsetzung der Bewertungssätze 
für Sachbezüge durch die Finanzlandesdirektionen 
gemäß § 13 Abs. 9 gelten. Die allgemeine Bestim
mung des § 52 Abs. 3, erster Satz, wonach die 
Einstellung oder Neubemessung einer Beschädig
ten- oder HinterMiebenenrente mit dem auf die 
maßgebende Veränderung folgenden Monat 
wirksam wird, findet somit hier keine Anwen
dung. 

Zu Art. I Z. 26: 

Seit dem Einsatz der elektronischen Daten
verarbeitung bei der Renterianweisung erfolgt 
die Anzeige von Einkommensänderungen zwi
schen den Datenträgern der pensions- und ren
tenanweisenden Stellen zum größten Teil bereits 
im Wege des Datenaustausches. Eine gesonderte 
Anzeige durch den Versorgungsberechtigten ist 
in diesen Fällen überflüssig geworden. Sie würde 
überdies den Versorgungsbehörden unnotlge 
Mehrarbeit verursachen. Der Gesetzentwurf sieht 
daher vor, daß die Partei nicht verpflichtet ist, 
Einkommensänderungen anzuzeigen, die auf 
Grund der alljährlichen Pensions- und Renten
anpassung in der SOlJialversicherung bewirkt wer
den. Für' alle anderen Einkommensänderungen 
bleibt die Anzeigeverpflichtung aufrecht. Da nicht 
alle Träger der Sozialversicherung mit den Ver
sorgungsbehörden im Datenaustausch stehen 
(z. B. Träger der gesetzlichen Unfallversicherung), 
obliegt es nunmehr den Versorgungsbehörden, 
in diesen Fällen die durch die jährliche Renten
anpassung bewirkten Binkommensänderungen 
von Amts wegen festzustellen. Sowohl ,im bürger
lichen als auch im öffentlichen Recht g'ilt der 
Grundsatz, daß die Beurteilung der Gutgläubig
keit beim Empfang einer Leistung vom Bestehen 
einer Anzeigepflicht unabhängig ist. Wenn daher 
der Empfänger wußte oder den Umständen nach 
vermuten mußte, daß ihm die Leistung nicht 
gebührte (vgl. Erkenntnis des Verwaltungs
gel'ichtshofes vom 29. Jänner 1953, Z. 1573/52), 
ist er - ungeachtet der Befreiung von der 
Anzeigepflicht - rückersatzpflichtig. Der dies
bezüg1ichen Anregung der Zentralorganisation 
der Kriegsopferverbände österreichs im Begut
achtungsverfahren kann daher nicht gefolgt 
werden. ' 

Zu Art. I Z. 28: 
-

Durch die vorliegende Fassung soll sichergestellt 
werden, daß nicht nur der Schadenersatzanspruch 
für Körperverletzungen, sondern auch für Sach
schäden (z. B. Beschädigung eines orthopädischen 
Behelfes) auf den Bund übergeht. überdies macht 
die Neufassung einen Hinweis auf die Hinter-

bLiebenen entbehdich, weil durch den Wortlaut: 
"Unfall oder ein sonstiges Ereignis" auch Schäden 
mitumfaßt werden, die durch den Tod einer 
Person erwachsen (vgl. § 332 ASVG). 

Zu Art. I Z. 29: 

Bereits mit dem Bundesgesetz vom 22. Mai 
1969, BGBL Nr. 204, wurde die MögLichkeit 
eröffnet, alleinstehende und besonderer Wartung 
bedürftige Schwerbeschädigte mit einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
70 v. H. nicht nur W1ie bis dahin im Kniegs
invalidenhaus, sondern von nun an auch in 
anderen geeigneten Einl'iichtungen, z. B. ~n einem 
Altersheim, unterzubr,ihgen. Dm:ese Bestimmung 
bedeutete den ersten Schritt, nach Auflösung des 
den derzeitigen Anforderungen nicht mehr ent
sprechenden Kriegsinvalidenhauses, auch den 
alternden Schwerbeschädigten eine den heutigen 
Bedürfnissen entsprechende Unterbringung zu 
gewährleisten. 

Wiie ,im Bereich der allgemeinen Fürsorge wird 
auch ,im Rahmen der Kl'iegsopferversorgung in 
Hinkunft die Betreuung des alten und alleine 
stehenden Schwerbeschädigten zunehmend mehr 
an Bedeutung gewännen. Auch dem schwerbeschä~ 
digten Kriegsinvaliden soll die Unterbringung 
z. B. in einem Altersheim, zusammen mit ande
ren alten Menschen seines bisherigen (örtlichen) 
Lebensbereiches ermöglicht werden. Die bisher 
im Kl'iegsinvalidenhaus ,iri Wien unmittelbar 
wahrgenommene Versorgung mit den sogenann
ten ,;Lebensnotwendigkeiten" list bei der geän~ 
derten Situation nicht mehr möglich. Im Sinne 
einer möglichst gleichen Versorgung aller alten 
Menschen ist es wünschenswert, dem Schwer
beschädigten, der keinen Pensionsanspruch 
besitzt, neben dem lim § 56 Abs. 3 KOVG ange
führten Taschengeld und den sonstigen nach die
ser Bestimmung zustehenden Geldleistungen, in 
Hinkunft zur Deckung der Bedürfnisse des täg
lichen Lebens zusätzlich einen Betrag zu gewäh
ren, über den er frei verfügen kann. Vergleichs
weise wird auf die Bestimmung des § 324 Abs. 3 
ASVG hingewiesen, wonach Pensionsberechuig
ten - soweit sie nicht für unterhaltsberechtigte 
Angehörige' zu sorgen haben - bei Unterbrin
gung in Heim- oder Anstaltspflege auf Kosten 
des Fürsorgeträgers mindestens 20 v. H. ihrer 
Pension zur freien Verfügung zu verbleiben 
haben. Nach dem vorliegenden Entwurf bleibt 
jedoch dem Pflegling - im Gegensatz zu ande
ren im Sozialbereich enthaltenen Regelungen -
sein zum Teil nicht unbeträchtlicher Sozialren
tenbezug ungekürzt zur Verfügung. 

Zu Art. I Z. 31 und Art. 11 Abs. 4: 

Es entspricht dem Charakter der Abfercigung, 
daß der abgefertigte Rententeil nicht mehr auf
lebt, auch wenn die Rentenbeträge infolge gesetz
licher Neuregelungen oder linfolge der jährlichen 
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Rentenanpassung erhöht werden. Eine Härte 
besteht jedoch darin, daß der abgefertigte Ren-

. tenteil (die Hälfte, zwei Drittel) bei Erhöhung 
einer Beschädigtenrente wegen Verminderung der 
Erwerbsfähigkeit jeweils vom gesamten Renten
betrag berechnet wJrd. Nach der vorliegenden 
Neuregelung soll der Unterschiedsbetrag, der 
sich jeweils aus der Minderung der Erwerbs
fähigkeit ergibt, rue der der Berechnung der 
Abfertigung zugrunde gelegten Beschädigtenrente 
entspr,icht, ~ und der Minderung der Erwerbsfähig
keit, die der neubemessenen Beschärugtenrente 
entspricht, von der Rentenkürzung nicht erfaßt 
werden. . 

Art. II Abs. 4· ordnet an, daß diese Ver
pesserung auch, Beschädigten, deren Beschädigten
rente bereits vor Inkrafttreten der vorLiegenden 
Bestimmung nach §§ 57 und 58 KOVG abgefer
tigt wurde, zugute kommt. Die Berichtigung der 
in Betracht kommenden Leistungen wird von 
Amts wegen erfolgen. Eine Nachzahlung für die 
Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
ist jedoch nicht vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 33 bis 37: 

Die Neufestsetzung der Grundrenten, der 
Pflegezulagen, der Waisenrenten, der Elternren
ten und der Krankenversicherungsbeiträge sowie 
die Einführung eines Zuschusses zu den Kosten 
für Diätverpflegung erfordert auch eine entspre
chende Abänderung und Ergänzung der Bestim
mungen über die Rentenanpassung. Die Höhe 
der Beschädigtengrundrente bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 30 v. H. bis 80 v. H. 
(§ 11) und der Elternrente (§ 46), die ,im Gesetz 
nicht in Schillingbeträgen, sondern in Hundert
sätzen ausgedrückt sind, richtet sich jeweils nach 
dem Betrag der Grundrente für erwerbsunfähige 
Schwerbeschädigte. Dadurch wird erreicht, daß 
sich die genannten Renten automatisch im selben 
Verhältnis wie die Grundrente eines Erwerbs
unfähigen ändern. Im Interesse der'Rechtssicher
heit sollen die aus den Hundertsätzen jeweils 
zu errechnenden Beträge - ebenso wie die sich 
aus der Rentenanpassung ergebenden Beträge -
jährlich durch Verordnung des Bundesministers 
festgestellt werden. Zur besseren übersichtlich
keit sollen künftighin auch die alljähdich auf 
Grund des R!ichtsatzes zu berechnenden Waisen
rentenbeträge nach § 42 Abs. 3 ~n die Verordnung 
aufgenommen werden. HinsichtLich der Sonder
regelung für die Anpassung der Pflegezulagen
sätze wird auf die Ausführungen zu Ar~. I Z. 8 
verWIesen. 

Zu Art. I Z. 38: 

Durch di,e Anweisung der Renten im Wege 
der elektronischen Datenverarbeitung ergeben 
sich bei Halbjahreszahlungen häufig Schwierig
keiten, wenn die Versorgungs leistung mit· Fami-

, Lienbeihilfen oder mit Exekutionen, Abtretungen 

und der Einbehaltung von Krankenversicherungs
beiträgen, die allmonatlich zu liquidieren sind, 
verbunden ist. Um der Behörde hier eine größere 
Flexibaität zu ermöglichen, soll die Bestimmung, 
ob eine Rente monatlich oder halbjährig anzu
weisen ist; in das Ermessen der Behörde gegeben 
werden. Es wird allerdings dafür vorzusorgen 
sein, daß die Versorgungsberechtigten bei einer 
Anderung im ·Zahlungsmodus rechtzeitJig ver
ständigt werden. Außerdem wurde der Zahlungs
modus an die jeweilige Höhe der Grundrente 
für Beschädigte entsprechend einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 40 v. H. gebunden. 
Das hat den Vorteil, daß sich die maßgebende 
Grenze automatisch mit dem Betrag der genann
ten Grundrente ändert. 

Zu Art. I Z. 39: 

§ 63 Abs. 3 bestimmt, daß bei der Renten
anpassung Beträge unter 50 Groschen zu ver
nachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf 
einen Schilling zu ergänzen sind. Es erscheint 
daher sinnvoll, auch die allgemeine Rundungs
bestimmungen im § 67 der des § 63 Abs. 3 anzu
gleichen. 

Zu Art. I Z. 40: 

Das DefiZiit der Gebietskrankenkassen in der 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen 
ist von 1'5 Millionen Sch,il1ing im Jahre 1959 auf 
17'8 Millionen Sch,ilIing im Jahre 1966 und auf 
327 Millionen Schilling im Jahre 1970 ange
stiegen. Bis zum Jahre 1972 wlird das Defizit 
mit etwa 40 Millionen SchiUing geschätzt. Diese 
Entwicklung zeigt, daß ·die mit 1. Oktober 1968 
und 1. Jänner 1970 vorgenommenen Erhöhun
gen des Krankenversicherungsbeitrages sowie die 
alljährliche Dynamisierung desselben bei weitem 
nicht ausreichen, um das Defizit zumindest zum 
Teil abzubauen. Es list daher erforderlich, die 
Krankenversicherungsbeiträge abermals zu erhö
hen, und zwar soll der Beitrag für Hauptver
sicherte, der derzeit 90 S beträgt, mit 140 Sund 
der Beitrag für Zusatzversicherte, der derzeit 
18 S beträgt, mit 27 S ab 1. Jänner 1973 neu 
festgesetzt werden. Die neuen Beträge bilden die 
Grundlage für die alljähr1iche Anpassung vom 
1. Jänner 1973 angefangen. Mit Wirkung vom 
1. Jänner 1973 soll ähnlich der angestrebten 
Regelung in der Sozialversicherung der Beitrags
anteil für Hauptversicherte !in Höhe von 3 v. H. 
des jeweiligen Betrages der Hinterbliebenenrente 
bemessen werden. überdies sollen künftighin Bei
träge für freiwillige· Versicherte und Beitrags
anteile für PfLichtversicherte nicht mehr vom Ein
kommen (§ 13 KOVG) abgesetzt werden können. 

Zu Art. I Z. 41: 

Der Einsatz der elektronischen Datenverarbei
tung macht es erforderl.ich, automationsgerechte 
Rechtsvorschriften im Sinne der vorläufigen 
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Rrichtlinien des, Bundeskanzleramtes abzufassen. 
Durch diese Bestimmungen soll vor allem gewähr
leistet werden, daß die linfolge der alljährlichen 
Rentenanpassung oder bei' Rentenänderungen 
infolge einer Novellierung des KOVG maschinell 
ausgedruckten Bescheide ohne unnötigen Verwal
tungsaufwand abgefertigt werden können.' Wenn 
man bedenkt, daß bei derartigen Aktionen oft 
bis zu 100.000 Bescheide ,in kürzester Zeit erlas
sen werden müssen, kommt der Modernisierung 
der Verfahrensvorschl"iften besondere Bedeutung 
zu. Die Anpassung dieser Bestlimmungen an den 
automatischen Zahlungsvollzug .ist ein erster 
Schritt zu einer ratlionellen Bewältligung der im 
Zusammenhang mit der elektroruischen Daten
verarbeitung auftretenden juristischen Probleme. 
Ob mit den ,im vorliegenden Entwurf enthalte
nen Änderungen das Auslangen gefunden werden 
kann, wird die Praxcis zeigen. 

Zum Untersch,ied von der bisherigen Regelung 
im § 63 Abs. 7 zweiter Halbsatz soll ein Bescheid 
über die Anpassung von Versorgungsleistungen 
künftighin nur innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach erfolgter Anpassung vom Ver
sorgungsberechtigten begehrt werden können. Die 
Befristung erschien im Interesse der Verwal
tungsvereinfachung geboten. Abs. 2 des vorlie
genden Entwurfes soll künftighin nicht nur auf 
die Anpassung von Versorgungsleistungen nach 
dem KOVG, sondern auch auf die Neubemessung 
von Versorgungsleistungen, die auf Grund von 
Pensions- und Rentenanpassungen nach anderen 
Gesetzen erforderlich sind, Anwendung finden. 
überdies hat sich gezeigt, daß die bisherige Be
stimmung im § 63 Abs. 7 zweiter Halbsatz in 
ihrer zwingenden Form eine Rücksichtnahme auf 
die technischen GE(gebenheiten der maschinellen 
Bescheidausfertigung nicht zu1ieß. Künftighin soll 
die Beurteilung, ob Bescheide zu erlassen s,ind, 
im Ermessen der Behörde liegen, wobei die Ten
denz besteht, durch schrittweisen Ausbau der 
elektronischen Datenverarbeitung das Schwer
gewicht auf die maschinelle Bescheidausfertigung 
zu verlagern. Durch die beabsichtigte Neurege
lung tritt eine Schmälerung in den Rechten der 
Partei nicht ein, weil diese nach wie vor ,in der 
Lage ist, in jedem Falle die Erlassung eines 
Bescheides der herkömmlichen Art mit allen 
daran geknüpften Rechten zu verlangen. 

Auch die Bestimmung des Abs. 3 soll den 
durch die elektronische Datenverarbeitung 
geschaffenen Verhältnissen Rechnung tragen. Wie 
das Bundeskanzleramt ,in seinen vorläufigen 
Richtlinien für die Abfassung automationsgerech
ter Rechtsvorschriften angeregt hat, soll bei 
Bescheidausfertigungen, die unter Verwendung 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen herge
stellt werden, sowohl auf das Erfordernis der 
Unterschrift als auch auf das der Beglauhigung 
verZiichtet werden. Dies hat den Vorteil, daß 
die Bescheidausdrucke ohne Einschaltung der 

Administratlivabteilungen bei den Landesinvali
denämtern abgefertigt werden können. Gegen 
solche Bescheide hat d~e Partei an Stelle des 
Berufungsrechtes das Recht der VorstelluI1:g 
gemäß § 93 Abs. 3. Eine ähnJ,iche Regelung 
befindet sich bereits ,in der Bundesabgabenord
nung. 

Durch Abs. 4 soll klargestellt werden, daß 
fehlerhafte Maschinenbescheide, die durch tech
nische Mängel, durch Fehler tin der Datenbrin
gung, in der übertragung oder im Verarbeitungs
programm zustande gekommen sind, gemäß § 62 
Abs. 4 A VG 1950 berichtigt werden können. 

Zu Art. I Z. 42: 

In der Praxis haben sich ,immer wieder dadurch 
Schwierigkeiten ergeben, daß die Gewährung von 
Vorschüssen nur auf Beschädigten- und Hinter
bliebenenrenten beschränkt ist. Nach der neuen 
Fassung soll diese Bes1Jimmung für alle Geld
leistungen (Zulagen usw.) ,in Betracht kommen. 

Zu Art. I Z. 43: 

Durch den elektronischen Datenaustausch zwi
schen dem Zentralbesold~ngsamt und den SOZiial
versicherungsträgern sind die genannten Stellen 
auf eine laufende Kontaktnahme angewiesen. Es 
erscheint daher geboten, auch die Mitwirkungs
pHicht der Sozialversicherungsträger gesetzlich zu 
verankern. 

Zu Art. I Z.44: 

Der Einsatz der elektronischen Datenverarbei
tungsanlage macht es ,im Interesse der Verwal
tungsvereinfachung erforderlich, gegen Bescheide, 
die in großer Zahl ausgedruckt werden und die 
gemäß § 86 Abs. 3 weder' mit einer Unterschrift 
noch mit einer Beglaubigung versehen &ind, ein 
Rechtsmittel zu schaffen, das dem Landesinvali
denamt die Möglichkeit bietet, seine Entscheidung 
selbst zu überprüfen. Entsprechend dem Ergeb
nis der Prüfung ist ein neuer Bescheid zu erlas
sen, gegen den der Partei das Recht der, Beru
fung zusteht. Durch die Erlassung des neuen 
Bescheides tritt der mittels Vorstellung angefoch
tene Bescheid außer Kraft. Der Vorstellung 
kommt ebenso wie der Berufung aufschiebende 
Wirkung ,zu. Die Einführung eines Vorstellungs
verfahrens entspricht im übrigen auch den vor
läufigen RichtLinien des Bundeskanzleramtes für 
die Abfassung automationsgerechter Rechtsvor
schl'iften. 

Zu Art! I Z. 45: 

Diese Bestlimmung steht seit dem Jahr 1962 
unverändert in Geltung. Danach kann ei~ Kosten
ersatz für Änderungen an Bedienungseinrichtun
gen an eigenen Motorfahrzeugen bzw. für die 
Beschaffung ,von Zusatzgeräten für derartige 
Fahrzeuge .. nur an bestlimmte 'Gruppen von 
Amputierten bzw. Gehbehinderten gel~istet wer-
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den. Künftighin soll jedoch jeder Schwerbeschä
digte, dem die zuständige Behörde wegen der 
Dienstbeschädigungsfolgen die Berechtigung zum 
Lenken eines Kraftfahrzeuges nur unter der Auf
lage einer bestimmten Ausstattung des gelenkten 
Kraftfahrzeuges erteilt, einen Kostenersatz bzw. 
Zuschuß zu den Mehrkosten erhalten. Die Fort
entwicklung der Technik ,im Kraftfahrzeugbau, 
insbesondere die se1'ienmäßige Ausstattung eini
ger Typen von Kraftfahrzeugen mit automati~ 
schen Kupplungen bzw. automatischen Kraft
übertragungen und dergleichen, eröffnet nun
mehr vielen Körperbeschädigten die Möglichkeit, 
ein derartig ausgestattetes Kraftfahrzeug schon 
in seiner typisiierten Ausstattung, ohne jede Ver
änderung des Fahrzeuges, lenken zu können. 

Die bisher von den zuständigen Behörden 
geübte Praxis, z. B. Beinamputierten nur eine 
"eingeschränkte Lenkerberechtigung" nach § 65 
Abs. 3 KFG 1967, BGBl. Nr. 267/1967, zu ertei
len, erfuhr durch diese technische Neuentwick
lung insofern eine Änderung, als nunmehr der
artigen Körperbehinderten die Möglichkeit offen
steht, an Stelle des eingeschränkten Führerschei
nes die Erteilung einer mit der Auflage der Ver
wendung einer automatischen Kupplung unddgl. 
versehenen Lenkerberechtligung nach ,§ 65 Abs. 2 
leg. cit. zu beantragen. Dadurch werden diese 
Personen ,in die Lage versetzt, jedes sernenmäßig 
mit ein'er automatischen Kupplung oder dgl. aus
gestattete Kraftfahrzeug ohne weiteres lenken 
zu dürfen. Es entfällt auch die für die einge
schränkte Lenkerberechtigung erforderLiche Iden
tifikatlion des. Kraftfahrzeuges, für das die ein
geschränkte Lenkerberechtigung Gültigkeit hat, 
durch Anmerkung des Kennzeichens und der 
Fahrgestellnummer dieses Kraftfahrzeuges im 
Führerschein nach § 71 Abs. 2 leg. cit. und die 
Eintragung im Zulassungsschein ,über die Auf
lagen; unter denen es zum Verkehr zugelassen 
wurde. Es ist verständlich, daß viele der Kriegs
beschädigten, für die bisher nur die Erteilung 
einer eingeschränkten Lenkerberechtligung ~n Be
tracht kam, nunmehr durch Ankauf eines schon 
serienmäßig mit Automatik-Einrichtungen aus
gestatteten Kraftfahrzeuges die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines mit Auflage versehenen 
Führerscheines schaffen wollen. Allerdings ist der 
Kaufpreis derartig ausgestatteter Fahrzeuge höher 
als der vergleichbarer Fahrzeuge mit Normal
kupplung bzw. -schaltung. 

Die bisherige Regelung des Ersatzes der Kosten 
der von der Verkehrsbehörde vorgeschriebenen 
Änderungen an Motorfahrzeugen bzw.der An- . 
schaffung von Zusatzgeräten für derartige Fahr
zeuge sieht weder einen Zuschuß bzw. Ersatz 
jener Mehrkosten vor, die beim Erwerb eines 
serienmäßig mit Automacik ausgestatteten Kraft
fahrzeuges, das wahlweise ,in der gleichen Type 
auch ,in Normalausführung erhältlich ist, aufzu
wenden sind, noch einen Zuschuß zur Anschaf
fung von Kraftfahrzeugen jener Marken bzw. 
Typen, von denen eine Ausführung mit Normal
getriebe bzw. -kupplung nicht erzeugt wird. 

Die nun vorgesehene Fassung dieser Bestim
mung trägt diesem Umstand dadurch Rechnung, 
daß einerseits - ähnl,ich wie bisher - für von 
der Verkehrsbehörde an Kraftfahrzeugen vorge
schriebene . Änderungen u. dgl. ein Ersatz im 
Ausmaß der tatsächIich aufgewendeten und nach
gewiesenen K~sten, jedoch höchstens von 7000 S, 
geleistet wird und andererseits Aufschläge auf 
den Listenpreis für serienmäßig eingebaute Auto
matik-Einrichtungen für die Kupplung bzw. 
Kraftübertragung ebenfalls bis zur Höhe von 
7000 S abgegolten werden. 

Für die Anschaffung von Kraftfahrzeugen einer 
Type bzw. Marke, für die ein Preisaufschlag auf 
den Listenpreis für die Kupplungs- bzw.'Getriebe
automatik nicht feststellbar 'ist, weil vergleich
bare Kraftfahrzeuge derselben Type bzw. Marke 
nicht erzeugt werden, erschien ein Zuschuß in 
Höhe von 5000 S ausreichend. Sowohl für den 
Ersatz des Aufschlages auf den Listenpreis als 
auch für den Zuschuß ist Voraussetzung, daß die 
besondere Ausstattung wegen der Dienstbeschä
digungsfolgen erforderHch ist und von der 
BehÖrde vorgeschr,ieben wrrd. 

Der Normierung, daß vor Ablauf von fünf 
Jahren tim allgemeinen ein neuerlicher Kosten
ersatz (Zuschuß) nicht gewährt werden kann, 
Liegt der Gedanke zugrunde, daß die Gebrauchs
dauer derartiger Automatik-Einrichtungen :im all
gemeinen mit fünf Jahren angenommen werden 
kann. Eine Sonderregelung für den Fall des An
kaufes eines mit Automatik-Ein1'ichtungen, ver
sehenen Gebrauchtwagens erschien mit Rücksicht 
auf die zeitliche Begrenzung der Wiedergewäh
r~ng des Kostenersatzes bzw. Zuschusses entbehr
lich. 
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Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

Textgegenüberstellung 

Abzuändernder Text 

§ 4 Abs. 3: 

(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn für 
sie auch nur eine Versorgungsleistung (§ 6) zuer
kannt worden [st, für ,immer, und zwar auch 
bei der Inanspruchnahme jeder anderen Ver
sorgungsleistung (§ 6) als Dienstbeschädigung ,im 
Sinne des Abs. 1. Dies gilt jedoch nicht für die 
Zuerkennung einer Hilflosenzulage. 

§ 6 Abs. 1 Z. 1: 

1. Beschädigtenrente, Schwerstbeschädigten
zulage, Frauenzulage, Kinderzulage, Pflegezulage, 
Blindenzulage, Hilflosenzulage, Führhundzulage; 

§ 6 Abs. 2 Z. 1: 

1. Hinterbliebenenrente, Hilflosenzulage; 

§ 11: 

§ 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

30 v. H .... '....................... 94 S, 
40 v. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 S, 
50 v. H. .......................... 333 S, 
60 v. H. .......................... 438 S, 
70 v. H ........ " . . . . . . . . . . . . . . . . .. 685 S, 
80 v. H. .......................... 880 S, 
90 v. H. und mehr .............. 1440 S. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom Ersten 
d~s Monates an, ,in dem männliche Schwerbeschä
digte das 60. und weibliche Schwerbeschädigte das 
55. Lebensjahr vollenden, um 60 S zu erhöhen. 

(3) An die Stelle der in den Abs. 1 und 2 ange
führten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jän
ner 1972 und lin der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
verv.ielfachten Beträge. 

Neuer Text 

§ 4 Abs. 3: 

(3) Bine Gesundheitsschädigung giLt, wenn' für 
'sie auch nur eine Versorgungsleistung (§ 6) 
zuerkannt woroen ~~t, für immer, und zwar 
auch bei der Inanspruchnahme jeder anderen 
Versorlgun~slei'Stung (§ 6) als Dilenstbeschädigung 
im Sinne des Ahs. 1. Dies ,glilt j,edoch nicht für 
die Zuerkennung einer Hilflosenzula.ge und eines 
Zuschusses zu ,den Kosten für Diätverpflegung. 

§6 ~bs. 1 Z. 1: 

1. Beschä!di~tenrente, Schwer;stbeschädigtenzu-
13!ge, Fr·auenzul3!ge, Kinderzulage, PflegezulaJge, 
Blindenzula.ge, Hilflosenzuhge, Führhundzulage, 
Zuschuß zu den Kosten für Diätverpflegung; 

§ 6 Ahs. 2 Z. 1: 

1. Hintel'bliebenenrente, Hilflosenzul3!ge, Zu
·schuß zu (den Kosten für Diiftverpflegung; 

§ 11: 

§ 11. (1) Die Grundrente für erwerbsunfähige 
SchwevbeschäJdLgte (§ 9 ~bs. 2) beträ~t monatlich 
1601 S. Für .die BeschifdiglCen mit einer Minderung 
der Erwerbsfä1higkeit von 30 v. H. bis 80 v. H. 
ist die Grundrente aus den folgenden ,Hundert
·sätzen des jeweiligen Betl'laJgesder GrundreMe 
für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte ZIU 'be
-rechnen. 

Minderung I I vom 1 Juli 1973 I vom 1 Juli 1974 
derE.rwe:bs. bis 30. Juni 1973 bis 30:Juni 1974 . an 

fahlgke1t ' 

30 v.H. 
40 v.H. 
50 v.H. 
60 v.H. 
70 v.H. 
80 v.H. 

T81 v.H. 
10·43 v. H . 
23·17 v. H. 
30·36 v. H. 
4T60 v. H. 
61·09 v. H. 

9'06 v.H. 
.11·99 v. H. 
26·92 v.H. 
34·10 v. H. 
51"34 v. H. 
65"00 v. H. 

12"0 v. H. 
18·0 v. H. 
30'0 v. H. 
40·0 v.H. 
55·0 v. H .. 
65·0 v. H. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom Ersten 
des Mon3!tes an, in dem männlich-e Schwerbe
.schädigte {das 60. und weibLiche Schwel'beschädigte 
das 55. Lebensjahr vollenQen, um 66 S zu er
höhen.' 
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§ 13 Abs. 4 vorletzter Satz: 

Bei Empfängern einer Beschädigtenrente ent
sprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 70 oder 80 v. H. ist ein Zehntel, bei 
Empfängern einer Beschädigtenrente entspre
chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 90 v. H. oder einer HinterbLiebenen
rente ein Fünftel des auf Grund des Einheits
wertes ermittelten Einkommens abzusetzen. 

§ 13'Abs. 5: 

(5) Wurde ein land-'und forstwirtschaftlicher 
Betrieb vertraglich übergeben, sind der Ermitt
lung des Einkommens des übergebers ohne Rück
sicht auf Art und Ausmaß der ausbedungenen 
Leistungen 12 v. H. - bei Verheirateten 
6 v. H. - des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes des übergebenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
zugrunde zu legen. übersteigt der Binheitswert 
des übergebenen Betriebes den Betrag von 
10.000 S, ist der nach den vqrstehenden Bestim
mungen ermittelte Betrag für je weitere 1000 S 
des Einheitswertes um 84 S, bei Verheirateten um 
109 S 20 g, zu erhöhen. Bin Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten Betrages gilt als monat
liches Einkommen des übergebers. Absetzungen 
von diesem Einkommen sind nicht zulässig. 

(3) An ,die Stelle, der Im den Albs. 1 und 2 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1973 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 13 Abs. 4 vorletzter Satz: 

Bei Empfängern ,einer Besdüitdi~enrente ,ent
sprechend einer Minderung ,der Erwerbsfäh~gkeit 
von 50 v. H. ~st 'ein 'Betra.g im 

Ausmaß von .................... 10 v. H., 
von 60 v. H. ist ein Betrag im 

Ausmaß von .................... 15 v. H., 
von 70 v. H. ist ein Betrag im I 

Ausmaß von .................... 20 v. H., 
von 80 v. H. ist ein Betrag im 

A:usmaß von ....... '" .......... 25 v. H., 
von 90 v. H. unid mehr i'stein Betrag im 

Ausmaß von '" . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 v. H., 
bei Empfängel"n ,einer Hinte1'lb1iebenenrente ein 
Betl"ag im Ausmaß von 25 v. H. von Idem auf 
Grund ,des Einhei1;swerteserm~otelten Einkom
men abzusetzen. 

§ 13 A!bs. 5: 

(5) WUl"deein land- und fOllStw,~rtschaftlicher 
Betrieb vel"traigloich ü'her:gelben, ,sind der Ermitt
lung ,des Einkommens, ,des übergebers ohne 
Rücksicht auf Art 'und Ausmaß ,der a.u:shedun
genen Leistungen 10 v. H . .,..- bei Verheirateten 
5 v. H. ~ des letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswertes des ühergebenen 
land- und forstwirtschalfdichen B,etriebes zu
grunde zu legen. übersteigt Ider Einhe~tswert ,des 
übergebenen Betl"iebes den Betrag von 10.000 S, 
ist der nach Iden vorstehenden Bestimmungen 
ermittelte Betrag für j'e we]ter,e 1000 S des Bin
heitswertes um 84 S, bei Verheira:teten um 
109 S 20g, zu erhöhen. Ein Zwölfltel des auf diese 
Weise errechneten Betrages >gilt als monatliches 
Einkommen des übergebel"s. Albsetzungen von 
diesem Einkommen ,sind nicht zuläss~g. 

§ 14: 
i 

§ 14. (1) Schwerbeschä!d1gten list weg?nder 
ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben 
für eine ahnen veror,dnete Diätv,erpflegung auf 
Antra.g zur Zus3Jtzrente gemäß § 12 ein Zuschuß 
zu gewähren, wenn die Diätv,erpflegung wegen 
einer der aufgezählten Erkra.nkungen erfol1dedich 
ist. Der Zuschuß Ibeträgt Ibei Diätverpfl.egung 
wegen Zuckerkrankheit 100 S monatlich, wenn 
a'ber die Ei,nschätzung nach den zu § 7 Albs. 2 
aufgestellten Richtsäitzen :eine Minderung ,der 
Erwerbsfähigkeit: von 50 v. H. oder uO v. H. 
bedingt, 200 S monatlich, und, wenn die Ein
schätzung eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 70 v. H. oder mehr bedingt, 300 S monatlich. 
Für chronische Erkrankungen des Magens, des 
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§ 18 Abs. 4: 

(4) Die Pflegezulage beträgt mo.natIich in der 
Stufe 

I ............................... . 
II ............................. . 
III ............................. . 
IV ............................. . 
V ............................ .. 

800 S, 
1200 S, 
1600 S, 
2150 S, 
2700 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten mit Wirkung 
vo.m 1. Juli 1967 und in der Fo.lge vo.m 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 19 Abs. 4 zweiter Satz: 

Leidet ein Blinder außer an den Fo.lgen des 
Verlustes des Sehvermögens info.lge Dienst
beschädigung no.ch an einem anderen Gebrechen, 
so. daß erhöhte Pflege erfo.rderlich 'ist, so. ist 
die Blindenzulage für Blinde auf das Ausmaß 
der Stufe IV, für praktisch Blinde auf das Aus
m'aß der Stufe Irr o.der IV der Pflegezulage zu 
erhöhen. 

§ 29 Abs. 3: 

(3) Die Beschädigtenrente w,ird während einer 
mit vo.ller Verpflegung >verbundenen Heilbehand
lung weiter geleistet, do.ch list eine bereits zuer
kannte Pflegezulage (§ 18) o.der Hilflo.senzulage 
(§ 18 a) mit dem ersten Tage des auf den Beginn 

. der Heilbehandlung fo.lgenden werten Mo.nates 
einzustellen und erst für den Mo.nat wieder zu 
leisten, in dem die He'ilbehandlung beendet 
wurde. Hat ein Beschädigter für unterhalts
berechtigte Angehörige nicht zu so.rgen, ,ist eine 

Darmes, der Gallen:blalSe 'Und Leber ist ein Zu
schuß nur zu gewähren, wenn der Leiidensz'UStand 
nach den zu § 7 Abs. 2 aufgestellten Richtsätzen 
eine M~nderung der Brwerbsfähiigkeit vo.n ins
gesamt 50 v. H. bedin&t. Dieser Zuschuß beträgt 
100 S mo.nadi.ch. Absetzungen vom Einko.mmen 
(§ 13) wegen außergewöhnlicher Ausgaben info.lge 
Diätverpflegung sinld .nicht zul:issig. Treffen 
mehrere Ansprüche auf einen Zuschuß auf Grund 
veflSchiedener Verso.I1gu'ngsleistJUngen zusammen, 
so. gebührt dieser Z'Uschuß nur zu einer Ver
so.l1gungslei'Stung. 

(2) An die Stelle Ider im Albs. 1 ,an&eführten 
Beträge treten lllilt Wkkung vo.m 1. Jänner 1973 
und in der Fo.lge vom 1. Jänner eines jeden 
.J ahres die unter Bedachtnahme auf § 63 ver
vielfachten Beträge. 

§ 18 Albs. 4: 

(4) Die Pflegezulage beträgt mo.natlich 1n der 

tute 
vom 1. Juli 1972 
bis 30. Juni 1973 vom 1. Juli 1973 an 

I 1517 S, 2162 S, 
II 2276 S, 3243 S, 
III 3680 S, 4325 S, 
IV 4675 S, 5407 S, 
V 5669 S, 6487 S. 

An die Stelle ider in dereI1sten SpaheangefühI1ten 
Beträge treten mit Wii,rkung vom 1. Jänner 1973 
und an ,die Stelle ider in ,der zweiten Spalte 
angeführten Beträge mit Wirkung vo.m 1. Juli 
1973 und iin ,der FoLge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 v,erviel
fachten Beträge. 

§ 19 Abs. 4 zwei,ter Satz: 

Erfordert der Verlust des Sehvermögens im 
Zusammenwirken mit ,a'nderen Gebrech'en er
höhte Pflege und Wartung, so ,ist die Blinden
zulage für Blinde auf das Ausmaß ,der Stufe IV, 
für praktisch Bl,inde auf das Ausmaß der Stufe rrr 
oder IV der Pflegezulage zu erhöhen. 

§ 29 Abs. 3: 

(3) Die Beschädigtenrente wird während einer 
mit voller V.erpflegung vetibunidenen Heilbe
handlung weiter geleistet, do.ch ist eine bereits 
zuerkannte Pflegezulage (§ 18) oder Hilflosen
zulage (§ 18 a) oder ein berevts zuerkannter 
Zuschuß zu· den Kosten ,für Diätverpflegung 
(§ 14) mit dem ,ersten Talge des -auf den Beginn 
der Heilbehandlung folgenden vierten Monates 
einzustellen und 'eflSt für ,den Monat wieder zu 
leisten; in dem die Heilbehandlung beendet 
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bereits zuerkannte Zusatzrente auf die gleiche 
Dauer einzustellen. Eine während einer mit vol
ler Verpflegung verbundenen Heilbehandlung 
beantragte Pflegezulage oder Hilflosenzulage 1st 
beim Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen 
frühestens vom Ersten des Monates an zu lei
sten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. 
Das gleiche gilt für den Anspruch auf Zusatz
rente für Beschädigte, die für keine unterhalts
berechtigten Angehörigen zu sorgen haben. 

§ 35 Abs. 2, 3 und 4: 

(2) Die Grundrente beträgt monatlich, 
a) ,insolange die Witwe erwerbsunfähig list 

oder wenn sie das 55. Lebensjahr voll
endet oder für wenigstens zwei wa,isen
rentenberechtigte K·inder zu sorgen hat, 
sowie für Witwen nach Empfängern einer 
Pflegezulage oder Btindenzulage (§§ 18, 19) 
386 S; 

b) insolange die Witwe für ein waisenrenten
berechtigtes Kind zu sorgen hat, 295 S; 

c) wenn die Witwe das 45. Lebensjahr voll
endet hat, 225 S; 

d) für alle anderen Witwen 128 S. 

Die wegen der Sorge für waisenrentenberechtigte 
~inder nach lit. a oder b erhöhte Grundrente 
gebührt auch dann, wenn eine Waisenrente wegen 
Vollendung des 18. Lebensjahres(§ 39), wegen 
Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit oder 
wegen Verehdichung der Waise (§ 41 Abs. 1 
und 2) oder wegen Ablebens der Wa,ise wegge
fallen ist oder wegfällt. 

(3) Die Zusatzrente ist - abgesehen von der 
im. Abs. 6 enthaltenen Regelung - auf Antrag 
und in dem Ausmaß zu zahlen, als das monatliche 
Einkommen (§ 13) der Witwe ohne Berücksich
tigung der Grundrente den jeweiligen Betrag 
des Richtsatzes für Pen~onsberechtügte auf Wit
wen pension gemäß § 292.Abs. 3 erster Satz lit. b 
des Allgemeinen Sozial versicherungs gesetzes nicht 
erreicht; diese Grenze erhöht sich für jedes 
waisenrenunberechtigte Kind um den jeweiIigen 
im § 292 Abs. 3 zweiter Satz des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes für ein Kind vorge
sehenen Betrag. 

(4) An die Stelle der im Abs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom L Jänner 
1972 und in der Folge vom 1. Jänner .eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 
vervielfachten Beträge. 

§ 36 Abs. 1: 

wurde. Hat ein Beschädigter für unterhaltsbe
rechtigte Angehörige nicht zu sorgen, ist eine 
herei·ts zuerkannte Zusatz,rente auf ,die gleiche 
Dauer einzustellen. Eine während einer mit voller 
Verpflegung verhundenen Heilbehandlung be
antragte Pflegezubge oder Hilflosenzulag,e oder 
ein beantragter Zuschuß zu den Kosten für Diät
verpflegung ist beim Zutreffen der sonstigen 
Voraussetzungen frühestens vom Ersten des 
MonaJtes an zu leisten, in dem die Helllbehandlung 
beendet wurde. Das gleiche gilt für >den Anspruch 
auf Zusatzrente für Beschädig>te, die für keine 
unterhaltsberechtigten Angehö,r~gen zu oorg.en 
haben. 

§ 35 Abs. 2, 3'und 4: 

(2) Die GI'Undrente beträg·t monartlich, 
a) fnl'iolange die Witwe erwerbsunfähig ist 

oder wenn sie daJs 55. Lebensjahr vollendet 
oder für wenigstens zwei waisenrenten
berechtigte Kinder zu 'sol1gen hat, sowie 
für Witwen nach Empfängern ,einer Pflege
zulage oder Bl<indenzulage (§§ 18, 19) 445 S 
und vom 1. Jänner 1973 an 463 S; 

b) insolangedie Witwe für ein waisenrenten
berechtigtes K!ind ZUSOl'gen haJt, 328 S; 

c) wenn die Witwe ,das 45. Lebensjahr voll
endet hat, 250 S; 

d) für alle al1'deren Witwen 142 S. 

Die wegen der Sorge für waisenl1entenberechtigJte 
Kinder nach lit. adder tb ·evhöhte GruIl!drente 
gebühn auch .dann, wenn eine Waisenr·ente wegen 
Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 39), wegen 
Erlangung· der Seihsterhaltungsfähigkeit oder 
wegen Ver.ehelichungder WiaJrse (§ 41 Ahs. 1 
und 2) oder wegen Ablebens ,der Wai~e wegge
fallen ist oder wegfällt. 

(3) Die Zusatzrente :is't - abgesehen von ,der 
im Ahs. 6 entha:1tenen Regelung -aJuf AntraJg 
und in dem Ausmaß zu zahlen, als' das monat
liche Einkommen (§ 13) rder Witwe ohne Berück
sicht~gung der Grundrente iden jeweiligen Betrag 
des RichtsaJtzes für Pensionsberechtigte auf Wi.t
wenpension ·gemäß § 292 Aihs. 3 erster SaJtz lit. b 
des Allgemeinen Sozialversicherungsg,esetzes nicht 
er,reicht;diese Grenze erhöht !sich für jedes 
waJisenrentenberechtigte Kind, für r4as ·die Witwe 
zu sorgen hat, um den jeWeilr~gen tim § 292 Abs. 3 
zweiter Satz des Allgemeinen Sozialv,emicherungs
gesetzes für ein K!~nd vorgesfihenen BetraJg. 

(4) An die Stelle der im Abs. 2 an:geführten 
Beträge von 463 S, 328 S, 250 Sund 142 S treten 
mit Wrirkung vom 1. Jänner 1973 und ~n der 
Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
BedamtnahmeaJuf § 63 vervielfachten Beträge. 

§ 36 A'bs. 1: 

(1) W.itwen nach Schwerbeschädigten, die bis (1) Witwen nach SchwerbeschäJdigten, die bi-s 
zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente zum TOId Anspruch auf die Beschäd~gtenrente 
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für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage 
oder Blindenzulage hatten, ,ist der Anspruch auf 
Witwenrente auch dann gewahrt, wenn der Tod 
nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 

§ 36 Abs. 2: 

(2) Den im § 35 Abs. 2 lit. a, bund c bezeich
neten Witwen nach Schwerbeschäd~gten, die im 
Zeitpunkt des Todes keinen Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf 
eine Pflegezulage oder Blindenzulage hatten, rist, 
wenn der Tod nicht die Folge einer Drienst-. 
beschädigung war, eine Witwenbeihilfe zu bewil
ligen. Die WitwenbeihiIfe ist in dem Ausmaß 
zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Witwe die im § 35 Abs. 3 aufgestellte Ein
kommensgrenze zuzüglich eines Betrages von 
zwei DI'itteln der in Betracht kommenden 
Grundrente hicht erreicht. 

§ 38 Abs. 3: 

(3) Im Falle der Wiederverehelichung mit einem 
Schwerbeschädigten erlischt der Anspruch auf 
Witwenversorgung nicht, eine zur Witwenrente 
geleistete Zulage (§ 35 a) ist jedoch auf die Dauer 
dieser Ehe einzustellen. Frauen, deren Wiitwen
versorgung unter der Wirksamkeit des Invaliden
entschädigungsgesetzes oder der bis 31. Dezember 
1949 ,in Geltung gestandenen versorgungsrecht
lichen Vorschriften wegen Wiederverehelichung 
mit einem Beschädigten eingestellt oder abgefer
tligt wurde, erhalten, wenn die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (§§ 7 und 8) des zweiten Ehe
mannes mit mindestens 50 v. H. festgestellt 
wird oder festgestellt list, Witwenversorgung 
nach diesem Bundesgesetze. 

§ 42 Abs. 1 und 4: 

für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflege2lulage 
h<lt'ten, ist der: A,nspruch auf Witwenrente auch 
d<lnn gewahrt, wenn der Tod nicht ,diie Folge 
einer Dienstjheschädigung war. 

§ 36 Abs. 2: 

(2) Den im § 35 Abs. 2 Iit. a, bund c bezeich
neten Witwen nach Schwerbeschädigten, ,die im 
Ze~tpunktdes Todes keinen Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf 
eine PflegezulaJge hatlten, ist, wenn der ~od nicht 
die Folge einer Diens'tbeschädigung war, eine 
Witwen'beihilfe zu bewiUigen. Die Witwenhei
hilfe ist in dem Ausmaß zu zahlen, als das monat-, 
liche Einkommen (§ 13) der Witwe die im § 35 
Ahs. 3 aufgestellte Einkommensgrenze zuzüglich 
eines Betrages von zwei Drittelnder in Betr,acht 
kommenden Grundl'ente nicht ,erreichit. 

§ 38 Abs. 3: 

(3) Im Falle der W1ederverehelichung mit 
einem Schwerbeschädigten ,erlischt der' Anspruch 
auf Witwenversorgung nicht, eine zur W,itwen
rente geleistete Zulage (§ 35 a) ,ist j,edoch <luf die 
Dauer dieser Ehe einzustelLen. Frauen, deren 
Anspruch aJus Witwenversorgung unter der Wirk
,samkei!t ,des Inval'idenentschädigungsgesetzes oder 
der bis 31. De2lember 1949 in GeLtung gestaJn
denen versorgungsrechtlichen Vorschriften wegen 
Wiederverehelichung mit einem Beschädigten 
erloschen ist, erhalten, wenn die Minderung der 
Erwerbsfähi,gkeit (§§ 7, 8) des zweitlen Ehemannes 
mit mindesllens 50 v.H. fesugesteHt wird oder 
Eestgestentist, Witwenversorgung nach ,diesem 
Bundesgesetz. Die Versorgungslers'tung wir:d f,rü-
hestens mit dem Anllragsmon<lt fällig. . 

§ 42 Ahs. 1 und 4: 

(1) Die Waisenrente beträgt monatlich für ein- (1) Die Waisenrente !beträgt monatlich für 
fach verwa,iste Waisen 260 S und für Doppel- einfach verwaiste Waisen 289 S 'Und für Doppel-
waisen 518 S. waisen 575 S. 

(4) An die Stelle der .im Abs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1972 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 63 verviel
fachten Beträge. 

§ 45 Abs. 1: 

(1) Eltern. nach Schwerbeschädigten, die bis 
zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente 
für Erwerbsunfähige hatten, rist der Anspruch 
auf Elternrente auch dann gewahrt, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war. 

§ 46: 

§ 46. (1) Die Elternteilrente beträgt monat
lich 257S, die Elternpaarrente monatlich 515 S. 

(4) An Idie Stelle der ~m Ahs. 1 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnaihme auf § 63 verviel
fachten Beträge. 

§45 Albs. 1: 

(1) EItern nach Schwerbeschädigten, ,die ibis 
zum Tod Anspruch auf Idie Beschä.digtenrente 
. für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage 
hatten, ist der Anspruch auf Elternl'ente auch· 
dann' gewährt, wenn der Tod nicht die Folge 
einer Dienstbeschädigung war: 

§ 46: 

§ 46. (1) Die Eltemteilrente !betr~gt monatlich 
20'36 v. H., vom 1. Juli 1973 an 28 v. H. und 
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Diese Beträge sind um ein Fünftel zu erhöhen, 
wenn die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kinder 
oder das einzige Kind durch eine Dienstbeschä
digung verloren haben. Eltern nach Schwerbeschä
digten, die bis zum Tod Anspruch auf die Beschä
digtenrente für Erwerbsunfähige hatten, ist der 
Anspruch auf Erhöhung der Elternrente auch 
dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge 
einer Dienstbeschädigung war. 

(2) Die Eltetnrente nach Abs. 1 ist nur inso
weit zu zahlen, als das monatliche Einkommen 
(§ 13) der Eltern 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 
zweiter Satz .aufgestellten Einkommensgrenze 
zuzüglich eines Betrages ,in Höhe der nach Abs. 1 
in Betracht kommenden Elternrente nicht er
reicht; bei Elternpaaren ist die Einkommens
grenze um den Betrag der Frauenzulage (§ 17) 
zu erhöhen. 

(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ,ist insoweit 
zu erhöhen; als das monatliche Einkommen (§ 13) 
bei Elternteilen den Betrag von 708 S und bei 
Elternpaaren den Betrag von 989 S nicht; erreicht. 

(4) An die Stelle der ,in den Abs. 1 und 3 
angeführten Beträge treten' mit Wirkung vom 
1. Jänner 1972 und 'in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahrne' auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

die Elternpaarrente 4079 v. H., vom 1. Juli 
1973 an 52 v. H. des jeweiligen Betrages der 
Grundrente (§ 11 Ahs. 1) erneserwerlbsunfähigen 
Schwerbeschädigten. Die sich hieraus ergebenden 
Beträ,ge 'sind um ein Fünftel zu erhöhen, wenn 
die Ekern (§ 44) zwei oder mehr Kinder oder das 
einzige Kind ,durch ,eine Dienst!beschädigung ver
loren haben. Eltern nach Schwerbeschädigten, die 
his zum Tod Anspruch auf ,die Beschädigtenrente 
für Erwerbsunfähige oder auf ,eine Pflegezulage 
hatten, ist der Anspruch auf Erhöhung der 
Elternrente auch dann gewahrt, wenn ,der Tod' 
nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 

(2) Die Elternrente nach A'bs. 1 ~s't nur !inso
weit zu zahlen, aLs dals monadiche 'Einkommen 
(§ 13) der Eltern ,den Betrag von 2094 S bei 
Elternteilen und von 2498 S bei Elternpaaren 
nicht erreicht. Diese Eink()mmensgren~en er
höhen sich ,auf 2149 S UIl!d 2609 S, wenn :die 
Eltern zwei oder mehr K,i:ruder oder das einzige 
Kind durch eine Drenstibeschädigung verloren 
haben. Der letzte Satz ,des Ahs. 1 gik s,inngemäß. 

(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ist insoweit 
zl.} erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Eltern bei Ekernteilen den Betrag von 760 S 
und bei ElternpaaJren den Betrag von 1062 S nicht 
erreicht. Wenn und insolange ,die Eltern Ü'ber 
kein Einkommen (§ 13) verfügen, 'sind die ange
führten Beträge bei Ekernteilen um 300 Sund 
bei Elternpaaren um 450 S zu ,er'höhen. 

(4) An die Stelle ,der in Iden Abs. 2 und 3 
angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 
1. Jänner 1973-und in ,der Fo1!;'e vom 1. Jänner 
eiines jeden Jahres ,die unter Bedach1Jnahme ,auf 
§ 63 vervielfachten Beträge. 

§ 46b: 

§ 46 b. (1) Hinterbliebenen ist wegen der ihnen 
erwach'senden außel'lgewöhnlichen Ausgaben für 
eine ihnen verol'ldnete Diätv,erpflegung auf An
trag zur ZusatzreIl!te gemäß §, 35 Abs. 3, zur 
Witwenbeihilfe gemäß § 36 Abs. 2, zur erhöhten 
W<ilrsenrente und Wa,isen'beihiHe gemäß § 42 
Abs. 3 und zur Elrternrente gemäß § 46 ,ein 
Zuschuß zu 'gewähren, wenn die Diätverpflegung 
wegen einer deraufgezäMten Erkrankungen 
erforderlich ist. Der Zuschuß beträgt bei Diät
verpflegung wegen Zuckerknnkheit 100 S monat
lich, wenn aber ,die Einschätzung nach ,den zu 
§ 7 A'bs. 2 auf,gestellten R:ichtsätzen ,eine Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 50 v. H. oder 
60 v. H. 'bedingt, 200 S monatlich, und, wenn die 
Einschätzung eine Min!deruIl!g ,der Erwerbsfährg
ke~t von 70 v. H. oder mehr hedingt, 300 S 
monatlich. Für chronische Erkrankungen des 
Ma:geIl!s, des Darmes, der Gallenblase und Leber 
list ein Zuschuß nur 'zu Igewähren, wenn .der 
Leidenszustand nach den zu § 7 Abs. 2 .aufge-
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§ 47 Abs. 3: 

(3) Ist der TO'd eines Schwerbeschädigten nicht 
die FO'lge einer Dienstbeschädigung O'der stirbt 
ein Hinterbliebener, der bis- zum TO'd Anspruch 
auf Hinterbliebenenrente hatte, s.o wird ein 
Sterbegeld in halber Höhe des sich aus Abs. 2' 
ergebenden Betrages gewährt. Hatte der Schwer
beschädigte bis zum TO'd Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige, sO' ist der 
Anspruch auf Sterbegeld nach Abs. 2 auch· dann 
gewahrt, wenn der TO'd nicht die FO'lge einer 
Dienstbeschädigung war. 

stellten RichtJsätzen eine Minderung der Erwerbs
fähigkeit vO'n insgesamt mindestens 50 v. H. 
bedingt. Dieser Zu schuß beträgt 100 S mO'natlich. 
Absetzun~en vO'm Emk"O'mmen (§13) wegen 
-außergewöhnli.cher Ausgaben infülge Diätver
pflegung ,sind nicht zulässig. Treffen mehrere 
Ansprüche auf einen Zuschuß auf Grund ver
sch,iedener VersO'rgungs1eistungen zusammen, sO' 
gebührt dieser Zuschuß nur zu einer VeI1Sorgungs~ 
le~stung. § !29 Abs. 3 gi~s·inngemäß. 

(2) An die Stelle :der lim Abs. 1 a,ngefühtten 
Betdige tJreten mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 
und in der FO'lge vO'm !. Jänner eines .jeden 
Jaihresdie unter Bedachtnahme a,uf § 63 verVliel
fachtJen Beträge. 

§ 47 Abs. 3: 

(3) Is-t der Tüdeines SchW'erbeschädig,t~n nicht 
clie FO'lge einer Diensrbeschädigung .oder sti:rbt 
ein Hinterbl,iebener, -der bi,s zum Tod Anspruch 
auf Hinteribliebenenrente hatte, sO' wird ein 
Sterbegelcl in halber Höhe ,des :sich aus Abs. 2 
ergebenden Betrages gewährt. Haiote ,der Schwer
lbeschädiJgtie bis zum Tod Anspruch auf ,die Be
,schädigtenrente für Erwerhsunf;rhige oder ,auf 
eine Pflegezulage, ,sO' 'i'st der Anspruch a,uf Ster'be
,geld nach Abs. 2 auch ,dann gewahvt, wenn der 
TO'd nich·t die FO'lge einer Dieusvbeschädigung 
war. 

Abschnritt 'IX a (§ 48 a): 

ABSCHNITT IX a 

B e zug s b e r e c h ,t i gun ,g und F {) r ,t 's e t
zung des Verfahren's im Falle des 
Tü d e sd es An s pr uc hsb er e c h ti g rt e n 

§ 48 a. (1) 1st im Zeitpunkt des TO'des des 
Anspruch.s'berechtigten ,eine fällige Gddleistung 
nO'ch nicht :l!u:.gezah1t, sO' ,sind, -sO'fern in dies-ern 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nach
einander der Eheg:l!tte, -die leiblichen Kinder, die 
Wahlkinder, die Stiefkinder, ,der Vater, die,Mut
ter, die Geschwister bezugsben!chtigt, alle -diese 
PersO'nen jedO'ch nur, wenn sie gegenüber dem 
Anspruchsberechti:gten zur Zeit seines Todes 
unterhaltspflichnig oder unterhMt!>berechtigt 
war-en .oder mit ,ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der 
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistem 
des VerstO'rbenen zu, 50' sind sie zu gleichen Tei
len anspruchsberechtigt. Sinld lSolche Personen 
nicht vO'rhanden, 50' fällt die noch nicht .ausge
zahlte Geldleistung in den Nachlaß. 

(2) Ist '\;>eim Tod ,des Anspruchswer'bers 'Oder 
Anspruchs'berech,tigten ,das Versorgungsverfahren 
'nO'ch nicht abgeschlO'ssen, S.o <Sind ~ur Fovtsetzung 
,des Verfahrens nacheinander ,der Ehegatte, die 
leiblichen Kinder, die Wa!hlkiinder, die Sniefkin
der, -der Va'ter, ,die Mutter, die GeschWlistJer be-
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§ 49 Abs. 1: 

(1) Als Reisekosten, die einem Versorgungs
berechtigten (Versorgungswerber) im Sinne des 
§ 21 Abs. 6, § 24 Abs. 3 und § 32 Abs. 5 oder 
dadurch erwachsen, daß er einer Vorladung durch 
eine zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
berufenen Stelle Folge leistet, sind die Kosten 
für die 2. Wagenklasse des Personenzuges auf 
Eisenbahnen oder für den 2. Schiffsplatz, bei 
offensichtlicher Gebrechlichkeit oder schwerem 
Leiden für die' 1. Wagenklasse des Personen
zuges auf Eisenbahnen oder für den 1. Schiffs
platz zu ersetzen. Schnellzugszuschläge sind zu 
ersetzen, wenn die Benützung des Schnellzuges 
aus besonderen Gründen erforderlich war oder 
wenn der zurückgelegte Reiseweg mehr als 
100 km beträgt. Die Kosten für die Benützung 
eines anderen Verkehrsmittels sind dann zu er
setzen, wenn die Benützung der Eisenbahn nicht 
möglich oder im Hinblick auf die sonst erwach
senden Kosten und den Mehraufwand an Zeit 
untunlich war. Kosten für die Benützung ört
licher Massenverkehrsmittel sind bei offensicht
licher Gebrechlichkeit oder schwerem Leiden zu 
ersetzen, sowie wenn ,die Entfernung zwischen 
der Wohnung und dem Bestimmungsort mehr 
als 2 km beträgt. War wegen des körperlichen 
Zustandes eine Begleitperson notwendig, sind die 
für diese erwachsenen Reisekosten im angeführ
ten Ausmaß zu ersetzen. In gleicher Weise sind 
die Kosten der Beförderung notwendiger Hilfs
mittel und des Führhundes (§ 33) zu ersetzen. 

§ 49 Abs. 2: 

(2) Zu den Reisekosten zählt auch der Mehr
aufwand für Verpflegung und Nächtigung. Dieser 
Mehraufwand ist ,in der Höhe der im Gebühren
anspruchsgesetz 1965, BGBl. Nr. 179, jeweils für 
Zeugen vorgesehenen Vergütungssätze zu erset
zen. 

§ 51 Abs. 1 erster Satz: 

rechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn 
sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur 
Zeit seines Todes unterhaltspflichtig oder unter
haltsberechuigt waren oder mit ihm :wr Zeit 
seines Todes ~n häuslicher Gemeinschaft geI.ebt 
haben. Sind solche P.e11Sonen nicht vorhanden, so 
sind die RechtsnachfoLger ,des Verstorbenen zur 
Fortsetzung des V,erfa!hrefilS berechtigt. 

§ 49 Abs. 1: 

(1) Als Rei<sekosten, ,die ,einem Versorgungs
berechti'gten (Ye11SOrgungswerber) im Sinne des 
§ 21 Abs. 6, § 24 Ahs. 3 und § 32 Abs. 5 oder 
d:lidurch erwachsen, daß ,er einer Yorlaldung durch 
eine zur Durchführung dieses Bundesgesetzes be
rufenen Stelle Folge leistet, smd ,die Kosten für 
,die 2. Wagenkla:sse des Personenzuges auf Eilsen
bahnen oder für den 2. Schiiffsplartz, bei offen
sichtlicher Gebrechlichkeit oder ,schwerem Leiden 
für die 1. Wagenkla:ss,e des Pel1sonenzuges auf 
Eisenbahnen oder für den 1. Schiff-splatz zu er
setzen. Schnel1zugszuschläge s,ind zu ,ersetzen, 
wenn ,die Benützung des Schnellzuges aus beson
deren Gründen erfol1dedich war oder wenn der 
zurückgelegte Rei<sew,eg mehr als 100 km beträgt. 
Di'e Kosten für die Benützung ,eIDes anderen 
Verkehrsmittels sind dann zu e11Setzen,wenn ,die 
Benützung der Eisenbahn nicht möglich oder im 
Hinblick auf die sonst erwachsenden Kosten und 
den Mehraufwand an Zeit untunlich war. Kosten 
für ,die BenützUIlig örtloicher Massenverkeh11Smj,ttel 
sind bei offensichtlicher Gebrechlichkeit oder 
schwerem Leiden zu ersetzen, sowie wenn die 
Entfernung zwischen der Wohnung und dem 
Besoimmungsort mehr als 7- km beträgt. War 
wegen des körperlichen Zustan!des eine Begleit
person notwendig, sind die für diese erwachsenen 
Reisekostenim angeführten Ausmaß zu ersetzen. 
In gleicher Weise sind ,die Kosten der Beförde
rung notwendiger HiH'smiutel und Id~ Führhun
des (§ 33) zu ersetzen. Der Versorgungsberechtigte 
(Yersor,gungswerber) hat alle für ihn und für 
eine allfällige Begle'iltperson ,sowie für ,die Beför
'deriung notwendiger Hilfsm~ttel oder des Führ
hundes in Betracht kommenden Tarifermäßigun
(gen '~n Anspruch zu nehmen. 

§ 49 Abs. 2: 

(2) Zu den Reisekosten zählt auch der Mehr
aufwand ,fü,r Y,erpflegung und Nächtigungsowie 
,die Enuschädigung fü'r Zeitvel1säumnis. Der Ersatz 
,des Mehraufwandes ,sowie die Entschädigung für 
Zeitversäumnlis sind jeweils in ,dem für Zeugen 
nach dem Gelbühl'enanspruchsgesetz 1965, BGBl. 
Nr. 179, vOl:gesehenen Ausmaß zu leisten. 

§ 51 Ahs. 1 ,erster Satz: 

Die Besdlädigtenrenten sowie die Zulagen gemäß Die BeschäJdigtenren1Jen, Idie ZU'lagen gemäß §§ 18 
§§ 18 bis 20 werden mit dem Monate fällig, in bis 20 sowlie die Zuschüsse gemäß § 14 w,erden 
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dem die Voraussetzungen für die Zu~rkennung, 
erfüllt sind, frühestens jedoch mit dem Monat, 
in dem der Anspruch geltend gemacht wurde. 

§ 51 Ahs. 2 erster Satz: 

Die Hi:merbli:ebenenrenrten ,sowie die Zulagen ge
mäß §§ 35 a und 46 a und ,die Heihilfen (§ 36 
Ahs. 2, § 43 Abs. 2 und. 3) wenden mit dem 
Monate fällig, ,in ,dem ,die V O1~aussetzungen für 
die Zuerkennung ·erfüllrt sind, frühestens miJt: dem 
Monate, der auf den Sterbetag ,der Person .folgt, 
nach ,der. der Anspruch geltend gemacht wurde. 

§ 52 Ahs. 11erster S3Itz: 

Die Beschädigtenrenten sow,ie die Zulagen gemäß 
den §§ 11 a und 16 bis 20, die Hinnerbliebenen
renten einschließlich der 'Zulagen gemäß den 
§§ 35 a und 46 a und Ider Beihilfen ,(§ 36 Ahs. 2, 
§ 43 Abs. 2 und 3) sind für ,die Dauer ,des unge
änderten Bestandes ihr·er tatsächlichen und recht
lichen Vora\lJSsetzungen unbefristet zuzuerkennen. 

§ 52 Abs. 3 Z. 3 und 4: 

3. dlie Bestimmungen ,der Z. 1 und 2 Igeken 
sinngemäß für Schwerstbeschlidigtenzulagen, 
Pflegezulagen, Hilflosenzulagen und Blindenzu
lagen (§§ 11 a, 18, 18 a, 46 a und 19) :bei Verände
rungen im Zustande ,der Hilflosigkeit oder Blind
heit; 

4. die Neubemessung einer vom Einkommen 
ahhängigen Versorgungsleistung, ·die .auf Grund 
der alljährlichen Pensions- oder Rentenanpassung 
erforderlich 'ist, wird mit ,dem Ersten ,des Monates 
wirksam, in ·dem ,die Binkommensän:derung ein
getreten ist. 

§ 53: 

§ . 53. Die Vensorgungsberechtigten ,sind ver
pflichtet, jede ihnen Ibekannne Verän.derung ,in 
den rechtlichen Voraussetzungen für iden Renten
bezug, ,die ,d~n Verlust oder eine Minderung ihres 
Anspruches begründet, binnen zwei Wochen dem 
2uständ~gen Landesinvalidenamt (§ 79) anzuz·ei
gen. Für den aus der Unterlassung der Anzeige 
erwachsenden Schaden ist der Versorgun~berech
tigte oder sein gesetzlicher Vertreter ersatzpflich
tig. 

mirt dem Monat fällig, in ,dem die Voraussetzun
,gen für die Zuerkennung erfüllt sind, frühestens 
jedoch mit dem Monat, in ,dem der Anspruch 
geltend gemacht wurde. 

§ 51 Albs. 2 erster Satz: 

Die HinterbliebenenI1enten, die Zulagen gemäß 
§§ 35 a und 46 a sowie die Zuschüsse gemäß § 46 b 
und dieBeihilfen (§ 36 Abs. 2, § 43 Abs. 2 und 3) 
werden mit ,dem Monat fällig, in dem die Vor
aussetzungen für die Zuerkennung erfüllt sind, 
frühestens milt ,dem Monat, ;der auf ,den Sterbe
tag ,der Person foLgt, nach ,der Ider Anspruch gel
,tend gemacht iwur,de. 

§ 52 A:bs. 1 ,erster Satz: 

Die Beschä,di,gtenrenten, die Zulagen :gemäß den 
§§ 11 a und 16 ibis 20, ,die Zuschüsse gemäß § 14, 
die Hinterbliebenenremen dnschIießlich der Zu
Jagen gemäß ,den §§ 35 a und 46 a, Ider Zuschüsse 
gemäß § 46 b und der BeihiLfen (§ 36 Abs. 2, 
§ 43 Abs. 2 und 3) sind fürdile Dauer ,des unge
änderten Bestandes illrer tatsächlichen und 'recht
lichen Voraussetzungen unbefristet zuzuerkennen. 

. § 52 Ahs. 3 Z. 3 und 4: 

3. d~e Besnimmungen der Z. 1 und 2 gelten 
sinngemäß für Schwerst!besch~digtenzula!gen, 
Pflegezulagen, Hil.flosenzulag,en, Blindenzubgert 
und ZuschÜJsse zu ,den Kosten für Diätverpflegung 
(§§ 11 a, 18, 18 a, 46 a, 19, 14 und 46 b) bei Ver
änderungen im Zusnande der für die Erm~ttlung 
der Summe der Hun'del'tJsätze maßgebenden ein
zelnen Dienstbeschädigungen, bei VerändeI1ungen 
,im Zustande der Hilf1os,~gkeit oder Blindheit oder 
ides Leidenszustandes, der Diätverpflegung er-
forderlich macht; . 

4. die Neubemessung einer V'omEinkommen 
abhängigen VersorgungJsleli'stung, die auf Gmna 
,der aUjährlichen Pensions- und Rentenanpassung 
oder ,der Anpassung von Einkornmensbeträgen 
gemäß § 13 Abos. 8 oder der Änderung der Bewer
'tungssätze gemäß § 13 Aihs. 9 erforderlich ist, 
wil'd mit ;dem El'sten des Monates wirksam, in 
dem die EinkommensällJderung dngetret,en ,ist. 

§ 53: 

§ 53. Die Versorgungsberechtigten ~ind ver
pflichtet, jede ihnen hekannte Verän1derung in 
den rechtlichen Vorausset~ungen fü,r den Renten
bezug, ,die Iden VerlUist oder eine Minderung ihres 
Anspruches begründet, hinnen zwei Wochen dem 
zuständigen Landesinvalidenamt (§ 79) anzuzei
:gen. Für den aus der Unterla!ssung der Anzeige 
erwachsenden Schaden ist Ider Versor,gungJsbe
'rechtigte oder 'Sein ,gesetzlicher Veptpeter 'ersatlZ
pflich,tig. Einkommensänlderung,en, die auf Grund 
der alljährlichen Pensions- 'und RentJenanpasrung 
inder Sozialv,ersicherung hewirkt wenden', unter
-liegen nicht ,der Anzeigeverpflichnung. 
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§ 55 Ahs. llet2lter Satz: 

Ansprüche auf Pflegezulage oder BLindenzulage 
(§§ 18, 19), Hilflosenzulage (§§ 18a und 46 a), 
Führhundzulage (§ 20), Sterbegeld (§ 47) sowie 
auf das Kle~der- und Wäschepa:uschale (Ab
schnitt VII der Anbge zu §§ 32 und 33) können 
weder verpfändet noch gepfändet wenden. 

§ 55 a Abs. 1: 

(1) Können Pel'!Sonen, ,denen nach den Be
stimmungen ,dieses Bundesgesetzes Leistungen zu
stehen, ,den Ers:a:tz des Schaidens, ,der ihnen aus 
einer Erkrankung oder ihren Hinter1bLiebenen 
aus Anlaß ihres A'blebenserwachsen ist, auf 
Grund anderer Rechusvorschriften beanspruchen, 
geht dieser Anspruch auf den Bund ~nsowe~t über, 
als dieser Leistungen zuer1bnrngen hat. Dies ,gilt 
nicht für ,den Anspruch auf Schmerzens'geld. 

§ 56 Abs. 2 und}3: 

(2) Schwerbeschäd~gten, die nach Albschluß der 
Heilhehandlung infolgeeiner Dienst!besch~digun'g 
in ihrer Erwerbsfähigke~t idauernd um mindestens 
70 v. H. gemindert, a:rbei~unfahig und ständ~g 
besonderer Wartung bedüd:t,ig sind und keine 
Familienangehör,igen hahen, die für mre Wartung 
und Pflege sorgen können, kann auf Antrag dlie 
Umwandlung der Beschädigtenrente durch Unter
hringung im Kriegsinv,alidenhaus ~n Wien oder 

-in einer anderen geeigneten Einl'lichtung bewiHi~ 
werden. 

(3) Für die Dauer :der Rentenumwandlung nach 
Abs. 1 und 2 sind ,den Schwer1besch~digten die 
Beschädigtenrente, ,die Schwerstbeschädigtenzu
bge (§ 11 a), Idie Kinder2lu'1a:gen und ,die Frauen
zulage (§§ 16, 17) nicht zu zihlen; ·eine Pflegezu
lage, Hilflosenzulage oder Blindenzulage (§§ 18, 
18 a, 19) ,ist ,in 'halber Höhe weiter zu leisten. 
An Stelle der umgewandelten Besch~digtenreI~te 
trägt Ider Bund in den Fällen des A'bs. 1 die 
Kosten ,der weiteren Amstahspflege. Bei Auf
nahme in Iden Verpflegsstand des Kriegsinv,aliden
hauses in Wien oder :in eine andere geeignete 
Einrichtung (Abs. 2) wil1d die umgewandelte Be
schädigtenrente zur 'Deckung der Kosten der 
Unterbringung verwendet. Die Pfleglinge haben 
Anspruch auf 'ein Taischengeld von monatlich 
390 S; für einzelne Ta~ i:st e!in Dreißigstel dieses 
Betrages zu leisten. Ober.dies haben ,die PfLeglinge 
Anspruch auf volle Betreuung und Vensorgung 
mit ,den Lebensnotwendigkeiten. An ,die Stelle 
des Betuges von 390 S tritt mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 und in der Folge vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 63 vervielfachte Betr.aig. 

§ 55 Abs. 1 letZ!t~r Saitz: 

Ansprüche auf Pflege2lUlage roder Blindenzulage 
(§§ 18, 19), HilHosenzula:ge (§§ 18 a l,md 46 a), 
Zuschuß (§§ 14 und 46 b), Führhundzulage (§ 20), 
Sterbegel:d (§ 47) Isow~e auf ,das Klei:der- und 
Wäschepaüschale (Abschnitt VII der An1.aige zu 
§§ 32 und 33) kÖnnen weder v,erpfändet noch 
gepfmdet werden. 

§ 55 a A'bs. 1: 

(1) Können Personen, denen nach den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes Lerstung·en zuste
hen, den Ersatz des Schadens, ,der ihnen durch 
einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis erwachsen 
ist, amf Grund anderer Rechnsvorschriften bea.n
spruchen,so gehtdie&er Anspruch "amf den Bund 
insoweit über, als dieser aus ,diesem Anlaß Lei
,stungen zu erbringen hat. D~es gi'k nicht für Iden 
Anspruch auf Schmerzengeld. 

§ 56 A'hs. 2 u1lld 3: 

(2) Schwerbeschädignen, die nach Abschluß der 
Heil'hehandlung infolge ,einer Dienstbeschooig1l'ng 
in ihrer Erwel"bsfiihigkeit dauerll!d um mrndestens 
70 v. H. gemindert, arbei,usunfähig :und' ständ.ig 
besonderer Wartung bedürftig sin'd und ~eine 
Famrl:ienangehörigen ha!ben, ,die für i.hl'e W:arnung 
und Pflege sorgen können, kann auf A,ntrag die 
Umwandlung der Beschädigtenrente durm Unter
bringung in einem Alters- oder Pflegeheim oder 
in einer anderen geeigneten Einrichtung bewilligt 
werden. 

(3) Für d,ie Dauer der Rentenumwan:dlung nach 
Abs. 1 oder 2 sind :den Schwer!beschädi~en die 
Beschädigtenrente, ,die Schwerstbesch~digtenzu
lage (§ 11 a), :die Kinderzulage (§ 16), ,die Frauen
zulage (§ 17) und ,der Zu'schußzu :den Kosten 
für Diätverpflegung (§ 14) nicht zu zahlen; eine 
PflegeZJulage (§ 18), HiHlosenZJUla:ge (§ 18 a) oder 
Blill!denzul<lige (§ 19) list in halber Höhe weiter 
zu .leisten. An Stelle ,der umgewa!lldelten Be
schä'digtenrente trä~t der BU11ld ,in den FäHen 
des Abs. 1 die Kosten der weiteren Anstalts
pflege, bei Aufnahme in :den Verpflegsstand eines 
A1ters- oder Pflegehei:mes oder einer anderen 
geeigneten Einrichtung (AJbs. 2) ,die Kosten ,der 
Unterbringung. Schwerbesch~digte, deren Rente 
gemäß Ahs. 1 oder 2 umgewandelt wur.de, haben 
Anspruch auf ein Taschengeld von monaitlich 
583 S; für 'einzelnfl Tage ,i5t ein Dreißigstel dieses 
Betrages zu leisten. Da:s TaschengeLd ist auf An
trag um den Betrag von mona;tl:ich 300 S zu er
höhen, wenn u11ld insol<l!nge der Schwerbeschä
digte ilber kein 'sonstiJ~es lEinkommen (§ 13) ver
fügt. An die Stelle der Beträge von 583 Sund 
und 300 S treten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1973 und in der Folge vom 1. Jänner eines. jeden 
Jahres die unter Bedamtnalhme auf § 63 v~rviel
fachten Beträge. 
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§ 58 Abs. 1 letzter SaJtZ: 

Beschadigtenrenten entsprechend einer Minde
rung der Erwerbsfäh~gkeit v<>n 30 und 40 v. H., 
Wit.wenrenten gemäß § 35 ~bs. 2 Iit. d, Zusatz
renten, Zulagen gemäß § 35 a, Kinderzulagen, 
Frauenzulagen, PflegezulaJgen, Blindenzulagen, 
Führ'hundzuJa,gen, SchweI\stbeschäidigtenzulagen 
und HilflosenzulaJg.en sind nicht atbfe!'t~gungs
fähig. 

I. Hauptstück, Abschnitt XVII a, Überschrift: 

AnPaJrSsung von Versorgungsleistungen 

§ 63 Abs. 2: 

(2) Die ,j.n den §§ 113, 16, 17, 18, 18 a, 20, 
46 a, 47, 56 und 66 sowie !im' Abschnitt VII .der 
Anlage zu §§ 32 und 33 angeführten Beträge sind 
m1t Wirkung vom 1. Juli 1967 mit Idem Anpas
sungsfaktor 1,081 und in ,der Folge mit Wirkung 
vom 1. Jänner eines jeden Jahr.es mit dem An
paJssungsfaktor .gemäß Abs. 1 zu verVlielfachen. 

§ 63 Abs. 4: 

(4) Di·e Besnimmungender Abs. 2 und 3 finden 
auf die in den §§ 11, 12, 35, 42, 46 und 73 ange
führten Beträge mit der Einschränkung Anwen
,dung, daß die im § 73 angeführten Beträge der 
mit WirksaJmkeiJt vom 1. Jänner 1970 und ,die in 
·den §§ 11, 12, 35, 42 und 46 angeführten Beträge 
der mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1972 vorzu
'nehmenden Anpassung zugrunde zu legen sind. 

§ 58 Abs. 1 letzter Satz: 

BeschädigtenreIliten entsprechend einer Minde
rung .der Erwerbsfähigkeit von 30 v. H. oder 
40 v. H;, Wi.twenrenten gemäß § 35 Ahs. 2 l1t. d, 
Zusatzrenten, Zulagen gemäß § 35 a, KJinrderzu
lagen, Frauenzuh.gen, Pflegezulagen, B1indenzu
lagen, Führhundzulagen, Schwel1stJbeschäJ(h~enzu
lagen, Hilflosenzulagen und Zuschüsse zu ,den 
Kosten für Diätverpflegung sind nichtaJbferti
gungsfähig. 

§ 59 ~bs. 4: 

(4) Wil"ld eine Beschädigtenrente nach Aus
zahlung einer .N~fertigung wegen Verminderung 
des Grades der Erwerbsfähigkeilt erhöht, gelten 
die Bestimmungen über den abgeferbigten Ren
tenteil nach § 59 A:bs. 1 nicht für den sich jeweils 
aus der Neueinschätzung ,der Minderung der 
Erwer'bsfähigkeit er.gelbenden Erhöhungsbenrag. 

I. Hauptstück, Abschnitt XVIIa, überschrift: 

Anpassung von Versorgungsleistungen und 
Einkommensbeträgen 

§ 63 Abs. 2: 

(2) Die in den §§ l1·a, 16, 17, 18 a, 20, 46 a, 
47 sowie im Abschnitt VII ·der Anlage zu §§ 32 
und 33 angefiihrten Beträge ,sind m~t Wirkung 
vom 1. Juli 1967 mit ·dem Anpa&sungsfaktor . 
1,081 und in der FoLge miit Wi'rkung vom 1. Jän
ner eines jeden Jahres mit ,dem Anpassungsfaktor 
gemäß Abs. 1 zu vervielfachen. 

§ 63 Albs. 4: 

(4) Die ß.estimmungen ,der Abs. 2 und 3 finden 
auf die in den §§ 11, 12, 14, 35 Ahs. 4, 42, 46, 
46 b, 56 und 73 angefü'hl1ten Beträge mit der Ein
schränkung Anwendung, ,daß die .im § 12 ange
führten Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1972 und die inden §§ 11, 14, 35 
Ahs. 4, 42, 46, 46 b, 56 und 73 angefühl'ten 
Beträge der mi:t Wirksamkeit vom 1. Jänner 
1973 vorzunehmenden Anp3'ssung zugrunde zu / 
legen sind. 

§ 63 Ahs. 5: 

(5) Die Anpassung der .im § 18 angeführten 
Beträge ist in der Weise vorzunehmen, daß die 
mit 1. Juli 1972 fesngeset~ten B.eträgeam 1. Jän
ner 1973 mit ,dem AnpassungSifakwr für .das 
Kalenderj,ahr 1973 und ·die mit 1. Juli 1973 fest
gesetZJten Beträge mit ·dem Anpa·ssungsfaktor für 
'daJs Kalenderjahr 1973 und am 1. Jänner 1974 
mit dem Anpa'S·sungsfakt;or für ,das Kalenderj~hr 
1974 zu vervielfachen sind. Mit Wirkung vom 
1. Jänner 1975 und in der Folge m~t W~rkung 
vom 1. Jänner eines jeden Jahres sind die Be
träge mit ,dem AtipalSsun!;,sfaktox ,gemäß Abs. 1 
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§ 63 Abs. 5: 

zu vervielfachen. Der Vervielfachung sind jeweils 
die für daJs vorangegangene Jahr ermittelten 
Beträge zugrunde zu legen, Abs. 3 letzter SaI1:Z 
~st anzuwenden. 

§ 63 Abs. 6: 

(5) Die Bestimmun~en der Ahs. 1 his 3 gelten (6) Die Bestimmungen :der Abs. 1 bis 3 gelten 
auch hinsichdich der gemäß § 13 Abs. 4 bis 8 auch hinsichtlich der gemäß § 13 A>bs. 4 his 8 
errechneten Einkommensheträge. errechneten Einkommensheträge. 

§ 63 Albs. 6: 

(6) Die sich aus A>bs. 3 el1gdbenden Beträge sind 
alljährlich durch Verondnung des Bundesmini
steriums für ,soziale VerwaJltung f,estzU'stellen. ' 

§ 63 A'hs. 7: 

§ 63 Abs. 7: 

(7) Die sich aus Albs. 2, 3, 4 ,und 5 ergebenden 
Beträge sind alljährlich durch Verol1dnung des 
Bundesminis,tel1s für soziale Verwal:tung festzu'
stellen. Das gleiche giltfü:r die nach § 11 Abs. 1, 
§ 42 Abs. 3 l,tt. a, bund c sowie nach § 46 Abs. 1 
errechneten und Igerundeten Beträge. 

§ 63 A'hs. 8: 

(7) Die AnpaJSsung der Ve1"lS();l1gung,slei~wngen (8) Die Anpassung von Vel1sorgungsleistungen 
1st von Amts wegen vorzunehmen; Beschei'de ist von Amts wegen vorzunehmen. 
sind nur auf Verlangen zu erlaJssen. 

§ 66: 

§ 66. (1) Beschädigtenrenten und Hinterbliehe
nenrenten~ind am Ersten ,eines jeden Monates 
oder, wenn der Monatserste auf ,einen' Sa'mstaJg, 
SonntaJg oder Feiertag oder auf Iden Karf,reiltag 
fällt, am vorhergehenden Werktag im voraus 
zahlba;r. Wenn jedoch der dem 'Bezugsberechüg
ten anzuweisende monaJtliche ZaMbetrag 90 S 
nicht übers'teige, i,st ,die Rente am 1. Jänner und 
am 1. Juli halbjährlich im voraus zu zahlen. 
Krankengeld und Familien(Tag)geld ist wöchent
lich im nachhinein zahlbar. 

(2) An ,die Stelle des im Abs. 1 anlgefühJ:lten 
Betrages tritJt mit Wirkung vom 1. Juli 1967 
und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres ,der unter Bedachtnahme auf § 63 ver
vielfachte Betng. 

§ 67: 

§ 67. Die den Ver.sol1gungsberechtigten nach 
-diJesem Bundesgeset~e gebührenden in Geld be
stehenden Vel"lSorgungsleistullJgen sind auf lOg 
,ab- oder aub'iUrunden. BetrlLge unter 5 g wenden 
vernachllLssige, Beträge von 5 g aufwänts we1"lden 
,auf 10 g ergänm. 

§ 73 Abs. 1 un/d 2: 

(l) Für jeden Versicherten ,ist ein burch
schnittJsbeitrag in ,der Höhe von monatlich 74 S 
-zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte 

. einem gemeinsamen Haus'ha,ltm, ~'st der Beitrag 
in :dieser Höhe nur für den Ve1"lSicherten, der 

§ 66: 

§ 66. Beschäd,igtenrenten und, Hilnterhliebenen
renten s,ind am Ersten eines jeden Monates oder, 
wenn der Monats erste auf einen Samstag, Sonn
ta;g oder Feiertag oder aJuf den Karf<reitag fällt, 
am vorhergehenden Werktag im voraus zahlba'r. 
Wenn jedoch der dem Bezugsherechtigten anzu
weisende monatliche Betrag die jeweilige Höhe der 
Grundrente für Beschädigte entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 v. H. 
(§ 11 Abs. 1) nicht übersteigt, kann die Rente 
am 1. Jänner und am 1. Juli halbjährLich im vor
aus gezahlt wer,den. KrankengeLd und Familien
(Tag)geld sind wöchentlich im nachhinein z,ahlbar. 

§ 67: , 

§ 67. Die den Versorgungsherechtigten nach 
diesem Bundesgesetz gebührenden in Geld be
stehenden Versorgungsleistungen sind 'auf volle 
Schillingbeträge ZIllronden; hiebeisind Beträge 
unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Be
träge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu 
ergänzen. 

§ 73 Ahs. 1 und 2: 

(1) Für jeden Ver5licherten.ist ein Durchschnittls
''beitrag in der Höhe von monatlich 140 S zu ent
,nichten. Gehören mehrere Vjersichert~ einem ge
meinsamen Haushalt ,an,so ist ,der Beitrag in 
dieser Höhe nur für den Versicherten, der die 
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die höchste Rente nach ,diesem Bundesgesetze 
bezieht, bei Igleich häher Rente nur für den 
ältesten Ve11Sichenten (Hauptvel1~ichePten) zu ent
pichten; kommen für <die Versicherung nur Wai
sen in Betracht, gilt die jüng&te Waise a1s Haupt
vepsicheflter. Für ·alte übrigen V·ersicherten (Zu
s3!tzversicheflte) beträgt der Durchschnit1lSheitra.g 
monatlich 15 S. Zum Beitra:g für versicherungs
pflichtige Ha;uptvensichert.e (§ 68) hat ,der Ver
sicherte einen Ameil von 25 S . zu leisten. Den 
Unterschiedsbetrag auf den Versicherungsbeitrag 
für versicherungspflichtige Hauptve~lSicher.te und 
den Beitrag für versicherungspflichtige Zusatz
versichel1te h3!t der Bund zu leisten. An :die Stelle 
der vorangeführten Beträge treuen mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1970 und in der FoLge vom L Jän
ner eines jeden Jahres die unter Bleldach·tnahme 
a·uf § 63 vervtidfachten Beträge. 

(2) Der von den Pflichtversicherten zu <tl"algende 
Bei'tugsantelil und der von ·den freiwillig ver
sicherten (§ 69) zu entrichtende Versicherungs
be~trag wenden durch das zuständige, Landes
invalidenamt (§ 79) von der ,dem Vel'isicherten 
zustehenden Rente ·einbehaltJen. Die LaIJIdesinva
lidenämter überweiJsen die Beiträge allmonatlich 
3!n den Hauptver<banid der öster,reichischen Sozial
versicherungsträger; dieser teilt ·die einhng.enden 
Beiträge auf ;dieeinzelnen Gebietskrankenkas,sen 
nach einem Schlüssel auf, der vom Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung ·auf Antrag ldes 
Hauptverbandes lder öster,rerchi'schen Sozial ver
sich·erungsträger unter Berücfusichtigung ldes nach-· 
gewiesenen Aufwandes für die Krankenversiche
rung der Kpiegshinterbliebenen festgesetzt wind. 
Reicht <der Beitrag nicht aus, um Iden nachge
wiesenen Aufwand zu decken, so kann ,der Auf
teilung.sschlüssel zugunstender Gebietskranken
kassen a'bgeändeflt wer·den, .der,en allgemeine 
fina,nzieHe Lage ,dies begründet. 

§ 86: 

§ 86. (1) Auf d3!s Verfahren finden, soweit die
ses Bundesgesetz nichtJs anderes hestimmt, <die 
V~rschriften ,des Allgemeinen ~erwaltungsver
fahrensgesetzes 1950 Anwendung. 

höchste Rente nach diesem Bundesgesetze bezieht, 
'bei gleich hoher Rente nur für den ältesten Ver
sicherten (Hauptversicherten) zu .entpichten; 
kommen für ,die Veflsicherung nur Waisen in 
Betracht, 'so ,gilt die jüngste W3!ise a1s Hauptver
sicherter. Für alle ülbrigen Versicherten (Zusatz
versicherte) beträgt ,der Durchschnittsbeitra,g 
monatlich 27 S. Zum Bei<trag für v,ersicherungs
pflichtige' Hauptvers,ich,eme (§ 68) hat ,der Ver
sicherte einen Anteil in Höhe von 3 v. H. des 
jeweil~gen Betrages ,der ge<buhrenden Himer
bliebenenrente zu leisten. Den Unterschiedsbe
<trag auf den Versicherungsbeitralg für vel1siche
rungspflichtige Hauptveflsicherte und ·den Bei
trag für versicherungspflichtige Zus3!tzversicherte 
hat der Bund zu leisten. Der von ,den Pflicht
versicherten zu tmgende Beitragsanteil und .der 
von den freiwimg Versicherten (§ 69) zu ,ent
richtende Versicherungsbeitlrag wepden' durch das 
zuständige Landesinvalidenamt (§ 79) von ,der 
dem Versichel'ten zustehenden Rente einbehalten. 
Die Beiträge oder Bevtragsanteile der Versicherten 
sind vom Einkommen (§ 13) nicht abzusetzen. 
An ,die Stelle der vorangeführten Beträge treten 
mit"Wirkung vom 1. Jänner 1973 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines Jeden Jahres ,die unter 
Bedachtnahme auf § 63 vervie1fachten Beträge. 

(2) Die Landesinvalidenämter überweisen die ' 
Beiträge aHmona<t1ichan Iden Hauptverband der 
österreichischen Soz.j'alversicherungsträger; dieser 
teilt die einlangenden Beit<f'ägeauf ,die einzelnen 
Gebietskrankenkassen nach einem Schlüssel auf, 
der vom Bundesminister für s02liale Verwaltung 
auf AntfaJg ,des Hauptverbandes ,der österreichi
schen SoziaIveflsicherung~träger unter Berücksich
tigung des nachgewiesenen Aufwandes für die 
Krankenvel'siclierung IderKriegshinterbliebenen 
festgesetzt wird. Reicht der Beitrag nich·t aus, 
um den nachgewiesenen Aufwand zu decken, 
~o kann ,der Auf.teilungsschlüssel zugunsten der 
Gebietskrankenka;ssen abgeändert wer.den, ,deren 
allgemeine finanzielle Lage dies lbegründet. 

§ 86: 

§ 86. (1) Auf idas Verfahren finden,soweit 
,dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, <die 
Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsver
fahr,ensgesetzes 1950 Anwendung. 

(2) Die Verpflichtung zur Er13!Ssung von Be
schei,den üher die Anpa'ssung von Vepsol'gungs
leistungen oder über die Neubemessung von 
VeflSorgungsleistungen infoIgeeiner Pension:s-
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(2) Besche~de ,der LandesinvaBdenämter und 
der Schliedskommissionen, die den materiellrecht
lichen Bestimmungen ,dieses Bundesgesetzes wider
sprechen, le1den an einem mi,t Nichtigkeit -be
drohten Fehler. 

(3) Im Falle ,der .A!bänderung oder Behebung 
eines Bescheides von AmtlS wegen gemäß iden 
Vorschriften tdes § 68 ,des Allgemeinen Verwa:l
tungsverfahrensgesetzes 1950 oder im FaHe der 
Erlassung eines Bescheides als Folge einer 'Solchen 
Verfügung sind die Leistungen an den Berech
tigten vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (§ 51), 
läng,stens jedoch für einen rücklieg,enden Zeit
rau~ von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgeben,
,der Zeitpunkt für die Bemessung dieses Zeit
raumes list die Eihssung ,des kbänderungs- oder 
Behebungsbesche1des. Ein Rückersatz von Lei
stungen ,durch ,den Empfänger finJdet nicht statt. 

§ 89 Albs. 1 erster Sart:z: 

Im Fall eines nachgewi,esenen Idl1ingenden Bedarfes 
können die Landesinvalidenämter (§ 79) Versor
gungswerbern noch vor Abschluß des Ermitt
lungsverfahrens Vorschüsse auf ,die zu gewäh
rende Beschaidigtemente oder Hrnterbliebenen
rente 'gewähren, wenn wah{,gcheinlich ~st, daß 
der angemddete Vel"sol"gungsanspruchbegründet 
ist. 

§ 91 a: 

§ ~i1 a. Die Gemeinden sind v,erpflichtet,auf 
Ersuchen der Behöl"den der Kriegsopferversor
,gung im Ermittlungsverfahren Ziur Durchfüh
rung dieses BUnldesg,esetzes (mitzuwirken. Die 
Finanzämter ;sind den Behörxlen,der Kriegjsopfer
v,ersorgung zur Auskunf,tsel"teilung hinsichtlich 
solcher V erhältnrsse verpflichtet, ,die unmitJtelbar 
die Abgabenfestsetzung beeinflußt haben, sofern 
diese DMen nicht arus Abgabenbescheiden, die tden 
Landesinvalidenämtern zugänglich sind, ,entnom
men wel"den können. 

oder RentenanpaJSsung oder infolge der' Anpas
sung von Einkommen~beträgen gemäß § 13 Abs. 8 
be~teht nur, wenn dies ,der Versorgungslberech
ügte innerha:tb einer Frist von zwei Monaten 
nach der Auszahlung dergeänder'uen Rente be
antragt. 

(3) Bescheidausfer'uiJgungen, d'ie unter Verwen
dung e1ekltJmnischer 'Datenverarbeitungsanlagen 
her'gestellt wel"den, bedürfen weder einer Unter
schrift noch einer Beglaubigung. 

(4) Umichtigkeiten in Bescherden, welche ihre 
Ursache in Ider fehlerhaften Anwendung elek
tronischer Datenverarbeitungsanla,gen haiben, gel
ten als Schreiib- oder Rechnungsfehler im Sinne 
des § 62 Albs. 4 des Allgjemeinen Verwalrungs
verf<lihrensgesetzes 1950. 

(5) Besch'eide ,der Landesinva'lidenämter und 
der Schie&skommissionen, ,die den: materielhecht
lichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes wi!der
sprechen, leiden an ,einem mit Nichtigkeit be
drohten Fehler. 

(6) Im Falle der Abänderung oder Behebung 
eines Bescheides von Amts wegen gemäß den 
VOl"schriften des § 6-8 des AUgemeinen Verwal
tungsverfahrensgesetzes 1950 oder im Falle der 
Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen 
Vertügung sind die LeistunJgen .an den Be~ech
tigten vom Ze~tpunkt ihrer Eilligkeit (§ 51), 
längs:tens j'edoch für einenrückliegenden Zeit
raum von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgeben
der Zeitpunkt für Idie Bemessung ,dieses Zeit
raumes ist ,die Erlas'Sung Ides A1bänderungs- oder 
Behebung~bescheides. Ein Rückersa,tz von Lei
stungen ,durch ,den Empfänger findet nicht sta,tt. 

§ 89 A'bs. 1 ,el"ster Satz: 

Im Falle eines nach!gewiesenen Idringenden ße
da·rfes können ,di,e La'ndesinva%denämter (§ 79) 
Ver,sorgungswel"bern noch vor Abschluß des Er
mittlungsverfahrens VOl'lschüsse auf ,die nach die
sem Bunde&gesetz zu gew;ihr,enden Geldleistungen 
gewähr,en, wenn w.ahrscheinlich ist, daß der ange
meLdete VeI1soIlgungsanspruch begründet ,ist. 

§ 91 a: 

§ 91 a. Die Gemeinden und die Träger ,der 
Soz,ialversicheI1ung :sind verpflichtet, auf Ersuchen 
der BehöI1den der Kriegsopfervel'lsor,gung im Er
mittlungsverfahr,en zur Durchführung dies'es 
Bundesgesetzes mitzuwirken. nie Finanzämter 
'sind· Iden Behör,den ,der Kriegsopferversorgung 
zur Auskunf,tsemeilung hinsichdich ,solcher Ver
häkn~sse verpflichtet, die unmittelbar die Ab
gabenfestsetzung beeinflußt haben, sofern diese 
Daten nicht aus Albgalbenbeschei:den, ,die den 
Landesinvalidenämtern zugänglich sind; ,entnom
men werden können. 
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Anlage zu §§ 32 und 33, Abschntut II Ahs. 2: 

(2) Obel"schenkelampUltierten und hinsichtlich 
-ihrer Gehhehinderung ihnen ,gleichzuhaltenden 
Beschä;digten werden die Kosten, die ihnen aus 
Änderungen ·an Bedienungseinrich-uungen an eige
nen Motorfahrzeugen sowie für die Beschaffung 
von Zus<litl!geräten für eigene Motorfahrzeuge 
erwachsen, ,ersetl!t, sofern ,die Ä'nderung oder 
Beschaffung von ,der Verkehrslbehöl"de vorge
schl"ieben und im Zulassungsschein eingetragen 
wird. Das gleiche giLt unter dieser Voraussetzung 
für sonsuige Gehbehinderte 'Sowie für Ober- oder 
Unterarm- oder Handamputierre, sofern ,sieaus 
beruflichen Gründen a.ufdie Benut:l!Ung ,eines 
Motorfahrzeuges angewies,en sind. Ein neuerlicher 
Kostenersatz i~ im allgemeinen frühes>Uens nach 
.Acblauf von fünf Jahren /Zulässig. 

§ 93 Abs. 3: 

(3) Gegen Bescheide, ,die nach der Vorschrift 
des § 86 Ahs. 3 erlassen wOf'den sind, suehtdem 
Vel"sorgungswerber und allfäll~gen anderen Par
teien an Stelle des Berufungsl"echtes das Recht 
zu, innerha~b von sechs Wochen nach Zustellung 
des Besche~des schriftLich oder mündlich Vor
stellung zu erheben. Das Landes,inva'lidenamt hat 
nach Prüfung ,der Sach- und Rechtslage die Ange
legenheit neuerlich l!uentscheiden. Der Vorstel-, 
lung kommt aufschiebende Wirkung zu. 

Anlage zu §§ 32 und 33, Ahschnitt 11, Abs. 2: 

(2) Schwerbeschädigten ist für die ÄndeI'lung 
der Bedienungseinrichtungen an eigenen Motor
fahrzeugen, für die Beschaffung und den Einbau 
von Zusatzgeräten, für die Ausstattung von 
Motorfahrzeugen mit eliner ,automa.tischen Kupp
lung, ,einer automatischen Krahübertragung oder 
einer ähnlichen Vorrichtung ein KO'SDenersatz bis 
zur Höhe von 7000 S zu gewähren, wenn die 
Änderung oder Beschaffung wegen ,der Dienst
beschädigungsfolgen erfo.f'derlich ist ,und von ,der 
Behörde vorgeschrieben wird. Sofern bei der 
Beschaffung eines Motorfahrzeuges, für ,dessen 
fabrikmäßige Sonderausstattung . mit einer auto
m<litischen Kupplung, einer automatischen Kraft
übertragung oder einer ähnlichen Vorrichtung 
Mehrkosten in Form eines Aufschlages auf ,den 
Listenpreis erhoben werden, ,sind sie Schwer
beschädigten unter den gleichen Voraussetzungen 
bis zur Höhe von 7000 S zu ,ersetzen. Erwirbt 
der Schwerbeschädigte ein MotoI'lfahrzeug, das 
in der serienmäßigen Aus'sta~tung nur mit einer 
automatischen Kupplung oder einer automa
tischen Kraftübert'ra.glmg geliefef't wird, i~ an 
Stelle eines Kostenersatzes ,ein Zuschuß !in Höhe 
von 5000 S zu 'gewähl"en. Die Gewahl'1.ing eines 
neuerlichen Kostenersatzes (Zuschusses) ist im 
allgemelinen f'rühestens nach A<bla>uf von fünf 
Jahren zulässig. 

Artikel XI: 
(1) Die ,in Durchführung ,dieses 'Bundesgesetzes 

erfoIiderliche Neubemessung von Versorgungs
leistungen hat von Am~ ;wegen zu erfoLgen. In 
jenen Fällen, in ,qenen heim Lnkr:ahtreten ,dieses 
Bundesgesetzes Ahsetzungen vom Einkommen 
(§ 13 ,des KriegsopferveIiSol'lgungsgesetzes 1957) 
für außergewöhnliche Ausgaben wegen Diätver
pflegung e11folgten, ist uherden Anspruch auf" 
einen Zuschuß gemäß §§ 14 oder 46 tb des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957 V'on Amts wegen 
zu entischeiden. Ergeben 'Sich durch die Neutbe
mes,SlUng von Vel'sorgungsleistungen 'infolge Zu
erkennung eines Zuschusses zu ,den Kosten für ' 
Diätverpflegung ungebührliche Rentenbezüge, so 
sind sie durch Aufrechnung - ohne Anwendung 
d.es § 54 des Kriegsopfervel'Sol1gungsgesetzes 
1957 - hereinzubringen. 
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(2) Beträge, die für außergewöhnliche Ausgalben 
wegen Diätverpflegung nach ,der hisherigen 
Rechtslage vom Einkommen (§ 13 ,des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957) abgesetzt wur
den, sind vom Einkommen (§ 13 des Kriegs
opfervel'SOrgungsgesetzes 1957) für ,die Dauer 
des ungeändeJCten Bestandes ,der tatsächlichen und 
rechdichen Voraussetzungen weiterhin abzuset
zen, soweit sie ,das Ausmaß des gebührenden Zu
schusses gemäß §§ 14 oder 46 b des Kriegsopfer
versorgungsgesetzes 1957 ubel'ischreiten. 

(3) Beträge, die für außergewöhnliche Aus
gaben wegen Diätverpflegung nach der bisherigen 
Rechtslage vom Einkommen (§ 13 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957) ahgesetzt wurden, 
sind vom Einkommen (§ 13 des Kl'ie,gsopfer
versorgungs gesetzes 1957) für die D:lJuer des un
geänderten Bestandes der tallsächlichen und recht
lichen Voraussetzungen weiterhin ahzusetzen, 
wenn der Wegfall ,dies,es Absetzungshetrages zur 
Einstellung der betreffenden Versorgungsleistung 
führen würoe. Ein Zuschuß gemäß §§ 14 oder 
46 b des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ge
bührt jedoch nicht. 

(4) § 59 Albs. 4 des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1957 findet auch auf Beschädigtenrenten 
Anwendung, die vor Inkrafttretendieses Bun
desgesetzes ,durch Auszahlung einer Abfertigung 
gemäß §§ 57 und 58 des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1957 umgewandelt wurden. Eine Nach
zahlung für ,die Zeit vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes findet jedoch nichtsta'tt. 

ArtJikel III: 

(1) Die Z. 40 des Art. I tritt am 1. Jänner 
1973, alle übrigen Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes treten am 1. Juli 1972 in Kr:lJft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist ,der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 
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